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Info: Doppelausgaben 
KW 51/52 sowie KW 1+2

Liebe Leserinnen und Leser,

wir weisen darauf hin, dass aufgrund der Feiertage zum 
Jahreswechsel in KW 52/2025 sowie in KW 1/2026 

kein Amtsblatt erscheinen wird. 

Dafür erscheinen folgende Doppelausgaben:
KW 51+52 sowie KW 1+2.

1 251 52
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RATHAUS  ZWISCHEN DEN JAHREN
GESCHLOSSEN! 

Das Rathaus sowie alle Dienststellen der Gemeinde 
bleiben über die Weihnachtsfeiertage vom 24. Dezember 
2025 bis einschließlich 2. Januar 2026 geschlossen. Es 
gilt der übliche Notdienst. Wir bitten um Kenntnisnahme.
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Nicole Tamms aus dem Dienst in den  
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde am Mittwoch, 10. De- 
zember 2025 im Bürgersaal des Rathauses im Beisein des Perso-
nalratsvorsitzenden Matthias Hammes und Kolleginnen und Kol-
legen die langjährige Mitarbeiterin Nicole Tamms aus dem Dienst 
verabschiedet.

Frau Tamms hat vom 01.09.1985 bis 29.02.1988 ihre Ausbildung 
zur Verwaltungsfachangestellten bei der Gemeinde Iffezheim 
absolviert bevor sie zunächst in ein befristetes Arbeitsverhältnis 
übernommen wurde und mit Wirkung vom 01.01.1991 zur Leiterin 
der Gemeindekasse in einem Dauerarbeitsverhältnis weiter be-
schäftigt wurde. Diese Funktion hatte sie bis zu ihrem Ausscheiden 
inne. Nicole Tamms war neben ihrer Tätigkeit als Kassenverwal-
terin zugleich auch Mitarbeiterin des Bürgerbüros, wo sie neben 
den Kassengeschäften stets zahlreiche sonstige Angelegenheiten 
des Bürgerbüros gemeinsam im Team mit erledigte. Bürgermeister 
Christian Schmid lobte die scheidende Mitarbeiterin für ihr lang-
jähriges Engagement, ihre Verbundenheit und die stets korrekte 
und verlässliche Mitarbeit. Sie gehörte zum festen Kern der Rat-
hausmannschaft, weshalb wir das frühzeitige Ausscheiden unse-
rer langjährigen Mitarbeiterin zum 30. Juni 2025 sehr bedauern.
Bürgermeister Christian Schmid dankte Nicole Tamms und 
wünschte ihr im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
aber auch persönlich, für die Zukunft und ihren Ruhestand alles 
erdenklich Gute, insbesondere jedoch gesundheitliches Wohlerge-
hen. Neben dem obligatorischen Blumengruß überreichte ihr das 
Ortsoberhaupt ein Präsent der Kolleginnen und Kollegen sowie 
eine Aufmerksamkeit der Gemeinde.

Verabschiedung von Renate Fichtner  
in den Ruhestand

Der amtierende Personalrat mit Bürgermeister Christian Schmid 
und Renate Fichtner (2. v. r.)

Im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsfeier am Freitag, 12. De- 
zember 2025 wurde die langjährige Mitarbeiterin Renate Fichtner 
vor der Kulisse nahezu aller aktiven Beschäftigten aber auch 
zahlreicher ehemaliger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bür-
germeister Christian Schmid in ihren Ruhestand verabschiedet. Er 
ging in seiner Rede hierbei u.a. auf die beruflichen Stationen der 
scheidenden Mitarbeiterin ein. 
Begonnen hat die Tätigkeit von Frau Fichtner im öffentlichen Dienst 
am 01.08.1978 beim Landratsamt Rastatt mit der Ausbildung zur 
Verwaltungsangestellten. Dort arbeitete sie nach ihrer Ausbildung 
unter anderem in den Fachbereichen steuerbegünstigter Woh-
nungsbau und baurechtliches Genehmigungsverfahren. Nach ih-
rer Elternzeit wechselte Frau Fichtner am 18.01.1993 in den Dienst 
der Gemeinde Iffezheim, wo sie ununterbrochen bis zuletzt im 
Bauamt tätig war. Während dieser Zeit wurde sie sowohl für ihre 
25- als auch 40-jährige Dienstzeit geehrt. Als enge Mitarbeiterin 
an der Seite der jeweiligen Ortsbaumeister und Bauamtsleiterin, 
seinerzeit auch noch der Hauptamtsleiter, verrichtete sie im Bau-
amt ihre vielseitigen Aufgaben stets zuverlässig und pflichtbe-
wusst. In ihrer freundlichen und aufgeschlossenen menschlichen 
Art war sie immer zur Stelle, wenn es darum ging, Vorgesetzte oder 
ihre Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen und war stets hilfs-
bereit, ein „Nein“ gab es bei ihr nicht, so die lobenden Worte des 
Bürgermeisters. Zusätzlich zu dieser Tätigkeit war sie gleichzeitig 
auch langjähriges Mitglied und Schriftführerin des Personalrats 
der Gemeinde Iffezheim. Auch dort waren, so Schmid, ihre Mei-
nung und sachgerechte Einschätzung personalrechtlicher Belange 
sehr gefragt. Ferner war sie bei der Organisation und Durchfüh-
rung der jährlichen Betriebsausflüge und der Weihnachtsfeiern 
maßgeblich beteiligt. 
Bürgermeister Christian Schmid erinnerte daran, dass Renate 
Fichtner auch langjähriges aktives Mitglied der Freiwilligen 
Feuerwehr Rastatt war und auch als Ehefrau des ehemaligen 
stellvertretenden Iffezheimer Feuerwehrkommandant und Mutter 
einer Feuerwehrfrau immer unsere Freiwillige Feuerwehr Iffezheim 
unterstützt.  
Er sprach ihr im Namen der Gemeinde und aller Kolleginnen und 
Kollegen aber auch persönlich für ihre jederzeit engagierte Mitar-
beit seinen besonderen Dank mit den Worten aus „Die Arbeits-
kraft jedes einzelnen Menschen kann ersetzt werden, den Mensch 
Renate Fichtner wird man aber nicht ersetzen können“ und ver-
abschiedete die langjährige Mitarbeiterin in ihren wohlverdienten 
Ruhestand. Für ihre Zukunft, in der sie fortan mehr Zeit für ihre 
Familie haben wird, wünschte er ihr alles erdenklich Gute sowie 
gesundheitliches Wohlergehen. Hierbei überreichte er Präsente 
der Kolleginnen und Kollegen sowie das der Gemeinde Iffezheim 
als Arbeitgeber.

Impressum
Herausgeber: 
Bürgermeisteramt Iffezheim
Verantwortlich für den amtlichen Teil:
Bürgermeister Christian Schmid
Anzeigenannahme:
Frau Klaudia Heitz, 
gemeindeanzeiger@iffezheim.de
Zimmer OG 1
Verantwortlich für den redak. Teil und den Anzeigenteil:
Volker Dürrschnabel Dipl.-Ing. (FH)
Druck und Verlag: Dürrschnabel Druck & Medien GmbH
Schulstr. 12, 76477 Elchesheim-Illingen
Tel. 07245/92700, Fax: 07245/927050 
Anzeigenpreisliste: Stand 01.05.2025; 
Bezugspreis halbjährlich: 20,02 Euro. 
Auflage: 1.260 Exemplare. 
Erscheint wöchentlich. Fotos: pr/djd



51-52/2025 55Gemeindeanzeiger 

5

Für eine sichere Silversternacht in unserer  
Gemeinde: Verantwortungsvoller Umgang mit  
Feuerwerk schützt Mensch, Tier und Umwelt

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
traditionell wird der Jahreswechsel vielerorts mit Feuerwerkskör-
pern gefeiert. Das bunte Spektakel am Himmel gehört für viele 
dazu, doch jedes Jahr führen unsachgemäßer Gebrauch, Leicht-
sinn und illegale Böller zu schweren Unfällen, Verletzungen und 
Bränden. Auch die Auswirkungen auf Tiere und die Umwelt sind 
nicht zu unterschätzen.
Damit wir alle sicher und unversehrt ins neue Jahr starten können, 
möchten wir Sie herzlich bitten, folgende Hinweise zu beachten 
und verantwortungsvoll zu handeln. Ihre Sicherheit und die Unver-
sehrtheit Ihrer Mitmenschen haben oberste Priorität.

1. Achten Sie auf geprüfte Qualität (CE-Zeichen)
Die wichtigste Regel beim Kauf von Feuerwerk: Kaufen Sie aus-
schließlich Produkte, die in Deutschland zugelassen sind. Achten 
Sie unbedingt auf das CE-Kennzeichen in Verbindung mit der 
Registriernummer (z. B. 0589 für die Bundesanstalt für Material-
forschung und -prüfung, BAM).
Illegale Böller (oft ohne Kennzeichnung oder mit gefälschten 
Siegeln) bergen unkalkulierbare Risiken. Sie enthalten oft explosi-
onsgefährliche Stoffe in unsicheren Mengen und führen statistisch 
gesehen zu den schwersten Verletzungen wie Amputationen, Ge-
hörschäden und Brandverletzungen. Finger weg von Eigenbauten 
und nicht zugelassener Pyrotechnik! 

2. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung - Jedes Mal!
Auch wenn Sie glauben, sich auszukennen: Nehmen Sie sich die 
zwei Minuten Zeit und lesen Sie vor dem Zünden die Gebrauchsan-
weisung für jeden einzelnen Artikel durch. Die Herstellerhinweise 
geben wichtige Informationen zu Sicherheitsabständen, Zündme-
thoden und Aufstellhinweisen.

3. Sorgen Sie für einen sicheren Abschussort
Raketen benötigen eine stabile Startrampe, idealerweise eine 
leere Flasche, die in einem Getränkekasten steht, um nicht umzu-
kippen. Halten Sie ausreichend Abstand zu Gebäuden, Bäumen, 
brandgefährdeten Objekten und Menschenmengen. Stellen Sie 
sicher, dass keine brennbaren Materialien in der Flugbahn oder im 
Umfeld des Feuerwerks liegen. Schließen Sie in der Silvesternacht 
unbedingt alle Fenster und Dachluken in Ihrem Zuhause, um das 
Risiko eines Brandes durch verirrte Raketen zu minimieren. 

4. Die „Blindgänger“-Regel: Finger weg!
Ein Feuerwerkskörper, der nicht explodiert ist (ein sogenannter 
Blindgänger), darf niemals ein zweites Mal angezündet oder gar in 
die Hand genommen werden. Die Zündschnur kann unberechen-
bar weiterglimmen.
Warten Sie mindestens 15 Minuten und nähern Sie sich dem Blind-
gänger nur mit Vorsicht. Machen Sie ihn unschädlich, indem Sie 
ihn mit Wasser übergießen. 

5. Rücksicht auf Tiere und Umwelt
Denken Sie auch an unsere tierischen Mitbewohner. Die lauten 
Knallgeräusche bedeuten für Haus- und Wildtiere enormen Stress 
und Panik.
Überlegen Sie, ob es wirklich die große Böllerei sein muss. Halten 
Sie Ihre Haustiere sicher im Haus und bieten Sie ihnen einen Rück-
zugsort. Räumen Sie am Neujahrsmorgen bitte Ihren Müll weg! 
Eine saubere Gemeinde und der Schutz der Natur danken es Ihnen. 
Eine hilfreiche Liste mit Tipps 
(https://www.feuerwerk-vpi.de/fileadmin/Dokumente/
Dokumente/Download/2023_Sicherheitstipps_VPI.pdf) 
zum richtigen Umgang mit Feuerwerk stellt der Verband der pyro-
technischen Industrie auf seiner Homepage zur Verfügung.
Quelle: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Würt-
temberg

Wir bitten um Beachtung!
Ihre Gemeindeverwaltung

Die Feuerwehr informiert!

Tipps zum Silvesterfeuerwerk
Jedes Jahr zum Jahreswechsel haben die Feuerwehren mit einer 
erheblichen Anzahl von Verletzungen, Verbrennungen und Woh-
nungsbränden zu tun. 
- 	� Achten Sie beim Kauf Ihres Silvester-Feuerwerks auf die BAM-Zu-

lassung (Bundesamt für Materialforschung und -prüfung; Inter-
net: www.bam.de)

-	 Kaufen und verwenden Sie keine Grau- oder Billigimporte! 
- 	� Bewahren Sie Ihre Feuerwerkskörper in einem sicheren ge-

schlossenen Behälter auf, damit diese nicht durch Irrgänger 
entzündet werden können. 

- 	� Schließen Sie alle Türen und Fenster und entfernen Sie brenn-
bare Gegenstände von Balkonen, damit diese durch verirrte 
Raketen nicht entzündet werden können. 

- 	� Lesen und beachten Sie immer die Gebrauchsanweisung! 
-	� Verwenden Sie Feuerwerkskörper nur im Freien. Für spezielle 

Tischfeuerwerke benutzen Sie eine feuerfeste Unterlage und 
achten darauf, dass sie nicht in der Nähe von leicht entzündba-
ren Stoffen abgebrannt werden. 

- 	� Raketen immer senkrecht starten. Dies gelingt am besten mit 
einer hohen Flasche, die zum Beispiel in einem Flaschenkasten 
steht. Achtung: Raketen niemals aus der Hand starten. 

- 	� Bitte nicht mehrere Knaller bündeln oder auf irgendeine Art mit 
Feuerwerkskörpern experimentieren. 

- 	� Feuerwerkskörper am besten am Boden zünden und sich 
schnell entfernen. Zündkörper mit Anreißfläche nach dem Zün-
den sofort wegwerfen, niemals auf Menschen oder Tiere richten 
und immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten. 

- 	� Vorsicht bei Blindgängern. Diese auf keinen Fall ein zweites Mal 
zünden. Nähern sie sich einem Blindgänger nicht sofort; warten 
sie rund fünf Minuten und übergießen ihn dann mit zuvor be-
reitgestelltem Wasser. 

- 	� Feuerwerkskörper gehören nicht in Kinderhände. Sollten Sie 
dem Drängen trotzdem einmal nachgeben, schützen Sie ihre 
Kinder durch geeignete Kleidung (Baumwolle) und setzen sie ih-
nen eine geeignete Schutzbrille auf. Lassen Sie die Kinder keine 
Sekunde aus den Augen und sprechen Sie mit ihnen im Vorfeld 
über die Gefahren. Achten Sie besonders auf unkontrolliert her-
umspringende Feuerwerkskörper wie Knallfrösche, Kreisel, etc.. 

- 	� Nach erhöhtem Alkoholkonsum gilt stets: Genießen Sie das 
Feuerwerk bitte als Zuschauer!

Wir gratulieren

am 30.12.	 Norbert Lauinger, Lindenstr. 5
	 zum 85. Geburtstag

Öffentliche Bauausschusssitzung
Die im Sitzungsplan 2026 für Montag, 12.01.2026 
anberaumte öffentliche Sitzung des Bauausschusses 
entfällt. 
Es liegen derzeit keine Punkte zur Behandlung vor.
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Grundschule	 07229-38 58	 30 77 85	 sekretariat@grundschule-iffezheim.de
Maria-Gress-Schule	 07229-24 14	 30 77 69	 maria-gress-schule@iffezheim.de
Schulsozialarbeit	 07229-1846722		  schulsozialarbeit@iffezheim.de
Kernzeitbetreuung	 07229-30 85 22		  kernzeitbetreuung@iffezheim.de

Schulen

Mo. 	 8:00-12:00 Uhr/14:00 -16:00 Uhr	 Do. 	 8:00-12:00 Uhr/14:00-18:00 Uhr	 Sprechzeiten Gemeindevollzugsdienst
Di.	 geschlossen	 Fr.	 8:00-12:00 Uhr	 Do. 16:00 - 18:00 Uhr
Mi.	 8:00-12:00 Uhr

Öffnungszeiten Rathaus

Gas- und Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung/           Störungsannahme/Entstörung: Stadtwerke Baden-Baden	 07221-277-700
Straßenbeleuchtung

Notfälle

Zentrale		  07229-605-0		  -70		  gemeinde@iffezheim.de
Bürgermeister	 Christian Schmid	 07229-605-20					    buergermeister@iffezheim.de
Sekretariat	 Klaudia Heitz	 07229-605-22	 				   klaudia.heitz@iffezheim.de
Referentin des Bürgermeisters	 Linda Engelmeier	 07229-605-27					    linda.engelmeier@iffezheim.de
Personalamt/EDV	 Gerold Peter	 07229-605-15					    gerold.peter@iffezheim.de
Hauptamt	 	
Ordnungsamt	 Dietmar Wrobel	 07229-605-33				   	 dietmar.wrobel@iffezheim.de
Integrationsbeauftragter	 Malik Al-Udat Peter	 07229-605-13					    malik.al-udat@iffezheim.de
Gemeindevollzugsdienst	 Silke Buchholz                      0151-16 13 96 20				   silke.buchholz@iffezheim.de
Standesamt/Grundbucheinsichtsstelle	 Gudrun Greß	 07229-605-16					    gudrun.gress@iffezheim.de
Bauamt	 Franziska Kraft	 07229-605-31					    franziska.kraft@iffezheim.de
	 Markus Anthöfer	 07229-605-32					    markus.anthoefer@iffezheim.de
	 Ferdinand Stebel	 07229-605-37					    ferdinand.stebel@iffezheim.de
	 Viktoria Michel	 07229-605-41	 				   viktoria.michel@iffezheim.de

Bürgerbüro	 Jeanette Brull	 07229-605-14					    jeanette.brull@iffezheim.de
(Meldeamt/Soziales)	 Victoria Miller	 07229-605-12					    victoria.miller@iffezheim.de
(Gemeindekasse)	 Beatrice Kreiser	 07229-605-11					    beatrice.kreiser@iffezheim.de

Rechnungsamt	 Robin Schier	 07229-605-35				   	 robin.schier@iffezheim.de
(Steuern/Pacht)	 Johann Bilitz	 07229-605-29					    johann.bilitz@iffezheim.de
	 Christian Schurz	 07229-605-38					    christian.schurz@iffezheim.de
	 Sofie Schäfer	 07229-605-39					    sofie.schaefer@iffezheim.de
Bauhof	 Alexander Rotter	 07229-18 17 53	
Forstrevierleiter	 Norbert Kelm	 07229-18 17 54					   norbert.kelm@iffezheim.de
Klärwerk	 Mathias Schuldt	 07229-18 96 40					   klaerwerk@iffezheim.de

So erreichen Sie uns 	 Fon		  Fax	 E-Mail

KONTAKTE AUF EINEN BLICK

Di., Mi., Do.	 14:00-17:30 Uhr, Fr. 10:00-14:30 Uhr	 07229-605-28 			   iffothek@iffezheim.de
Sa.	 10:00-13:00 Uhr, montags geschlossen

Iffothek (Eventuelle Änderungen entnehmen Sie bitte der Rubrik „Neues aus der Iffothek“)

Pfarrämter:
	 Evang. Pfarramt, Mattenerlenstraße 53
	 (Pfarrer Winkler) 		  07229-18 16 84
	 Kath. Pfarramt, Lindenstraße 2		  07229-8 70
	 (Pfarrer Padinjarakadan)
	 Sozialstation St. Elisabeth, Rastatt		  07222-93 75-0
Hospizdienst Rastatt e. V.:
	 Kaiserstraße 4, 2.OG, Aufzug vorhanden	 07222-7 75 40
TelefonSeelsorge Karlsruhe für Not- und	 0800-111 0111
Krisensituationen:		  0800-111-0222
Fachstelle Sucht:		  07221-99 64 78-0
Psychologische Beratungsstelle für Eltern, 
Kinder und Jugendliche des Landkreises Rastatt: 
	 Am Schlossplatz 5, Rastatt  		  07222-3 81 22 58
Online-Beratung: www.landkreis-rastatt.de
IBB - Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch 
erkrankte Menschen und deren Angehörige des Landkreises Rastatt
und Stadtkreises Baden-Baden:
	 Rückruf: 	 	 07221-96 99 555 
	 E-Mail:	                 fragen@ibb-bad-ra.de

Störungsmeldenummer EnBW	 0800-3 62 94 77
Störungen Kabelfernsehen	 030-25 77 77 77
Ruftaxi Rastatt-Iffezheim	 07222-3 99 33

Ärzte:
	 Dr. A. Schäufele, Hügelsheimer Straße 4	 07229-18 17 30	
	 Dr. H. Kratzer/Dr. S. Stutte/Dr. A. Kehrer, 
	 Bruchweg 28	 07229-3 01 50

Zahnärzte:
	 J. Steudel, 
	 Hügelsheimer Straße 4	 07229-34 34
	

Kleintierzentrum: 	 07229-18 59 80
Tierärztlicher Notdienst entnehmen Sie bitte der Tagespresse

Gynäkologie:
	 Dr. V. Zimmermann/S. Busch/Dr. E. Ullrich
	 Hügelsheimer Straße 4	 07229-18 18 42

Apotheke:
	 Neue Apotheke Mitte, Mittelweg 5	 07229-24 40

Wichtige Rufnummern
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WICHTIGES IN DER ÜBERSICHT

Freitag, 19.12.2025
Neue Apotheke Mitte, Mittelweg 5, 
76473 Iffezheim, Tel. 07229/24 40
Löwen-Apotheke Baden-Baden, Lichtentaler Str. 3, 
76530 Baden-Baden, Tel. 07221/2 21 20
Samstag, 20.12.2025
Walburgis Apotheke Sandweier, Sandweierer Str. 18,
 76532 Baden-Baden, Tel. 07221/6 19 84
Yburg-Apotheke Bühl-Weitenung, Ottenhofener Str. 2, 
77815 Bühl, Tel. 07223/95 86 20
Sonntag, 21.12.2025
Rossi-Apotheke Rastatt, Engelstr. 41, 
76437 Rastatt, Tel. 07222/9 68 97 90, 
Kreuz-Apotheke Baden-Baden, Lange Str. 37, 
76530 Baden-Baden, Tel. 07221/2 55 02
Montag, 22.12.2025
Sonnen-Apotheke Rastatt, Rauentaler Str. 65, 
76437 Rastatt, Tel. 07222/3 85 99 90
Meister-Erwin-Apotheke, Steinbacher Str. 35, 
76534 Baden-Baden, Tel. 07223/9 65 40
Dienstag, 23.12.2025
Neue Apotheke Cité, Gewerbepark Cité 7, 
76532 Baden-Baden, Tel. 07221/39 39 60, 
Georgen-Apotheke Rastatt, Kaiserstr. 57, 
76437 Rastatt, Tel. 07222/93 43 00
Mittwoch, 24.12.2025
Tell-Apotheke Ötigheim, Händelstr. 7, 
76470 Ötigheim, Tel. 07222/2 21 16, 
Apotheke St. Laurentius Bad Rotenfels, Murgtalstr. 85, 
76571 Gaggenau, Tel. 07225/13 02
Donnerstag, 25.12.2025
Stadt-Apotheke Kuppenheim, Luisenstr. 2, 
76456 Kuppenheim, Tel. 07222/4 15 19
Schwarzwald-Apotheke Bühlertal, Hauptstr. 144, 
77830 Bühlertal, Tel. 07223/7 24 50
Freitag, 26.12.2025
Adler-Apotheke Kuppenheim, Friedrichstr. 82, 
76456 Kuppenheim, Tel. 07222/4 70 10
Berthold-Apotheke, Lichtentaler Str. 72, 
76530 Baden-Baden, Tel. 07221/2 23 31
Samstag, 27.12.2025
Zay-Apotheke Rastatt, Richard-Wagner-Ring 30, 
76437 Rastatt, Tel. 07222/2 29 10
Dr. Rösslers Hof-Apotheke, Sophienstr. 7, 
76530 Baden-Baden, Tel. 07221/3 03 50
Sonntag, 28.12.2025
Adler-Apotheke Rastatt, Friedrich-Ebert-Str. 2/2, 
76437 Rastatt, Tel. 07222/3 27 24
Neue Apotheke Sinzheim, Hauptstr. 68, 
76547 Sinzheim, Tel. 07221/8 15 25
Montag, 29.12.2025
Central-Apotheke Rastatt, Kaiserstr. 4, 
76437 Rastatt, Tel. 07222/3 42 90
Bernhardus Apotheke Baden-Baden, Rheinstr. 9, 
76532 Baden-Baden, Tel. 07221/6 24 46

Dienstag, 30.12.2025
Alte Hof-Apotheke, Lange Str. 2, 
76530 Baden-Baden, Tel. 07221/2 49 25
Rheintal-Apotheke Bühl, Weidmattenstr. 2, 
77815 Bühl, Tel. 07223/9 45 80
Mittwoch, 31.12.2025
Georgen-Apotheke Rastatt, Kaiserstr. 57, 
76437 Rastatt, Tel. 07222/93 43 00
Bernhardus Apotheke Baden-Baden, Rheinstr. 9,
 76532 Baden-Baden, Tel. 07221/6 24 46
Donnerstag, 01.01.2026
Neue Apotheke Oos, Wilhelm-Drapp-Str. 23, 
76532 Baden-Baden, Tel. 07221/97 39 60, 
neue Apotheke Schwarzach, Hurststr. 14, 
77836 Rheinmünster, Tel. 07227/20 01
Freitag, 02.01.2026
neue Apotheke markt. Sinzheim, Industriestr. 22, 
76547 Sinzheim, Tel. 07221/2 81 64 99
Annen-Apotheke Bischweier, Friedrichstr. 4, 
76476 Bischweier, Tel. 07222/4 83 33
Samstag, 03.01.2026
Stadt-Apotheke Rastatt, Kaiserstr. 7, 
76437 Rastatt, Tel. 07222/3 41 52
Neue Apotheke Sinzheim, Hauptstr. 68, 
76547 Sinzheim, Tel. 07221/8 15 25
Sonntag, 04.01.2026
Falken-Apotheke Hügelsheim, Hauptstr. 47, 
76549 Hügelsheim, Tel. 07229 /20 18
Drei-Eichen-Apotheke, Rheinstr. 63, 
76532 Baden-Baden, Tel. 07221 /6 38 08
Montag, 05.01.2026
Neue Apotheke Cité, Gewerbepark Cité 7, 
76532 Baden-Baden, Tel. 07221/39 39 60
Schwarzwald Vital Apotheke Gaggenau, Bismarckstr. 53, 
76571 Gaggenau, Tel. 07225/91 76 90
Dienstag, 06.01.2026
Augusta-Apotheke am Augustaplatz, Ludwig-Wilhelm-Platz 3,
76530 Baden-Baden, Tel. 07221/2 45 37
Wendelinus-Apotheke Weisenbach, Am Zimmerplatz 2, 
76599 Weisenbach, Tel. 07224/99 17 80
Mittwoch, 07.01.2026
Bernhardus Apotheke Baden-Baden, Rheinstr. 9, 
76532 Baden-Baden, Tel. 07221/6 24 46
neue Apotheke center. Vimbuch, Vimbucher Str. 75,
 77815 Bühl, Tel. 07223/9 53 31 41
Donnerstag, 08.01.2026
Neue Apotheke Mitte, Mittelweg 5, 
76473 Iffezheim, Tel. 07229 /24 40
Stadt-Apotheke Kuppenheim, Luisenstr. 2, 
76456 Kuppenheim, Tel. 07222/4 15 19

Freitag, 09.01.2026
Cäcilien-Apotheke, Hauptstr. 64, 
76534 Baden-Baden, Tel. 07221/74 69
Rathaus-Apotheke Elchesheim-Illingen, Rathausplatz 6, 
76477 Elchesheim-Illingen, Tel. 07245/30 88

Notdienste der Apotheken

Alle Angaben sind ohne Gewähr!
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Hausärztlicher Bereitschaftsdienst

Wenn Sie nachts, am Wochenende oder an Feiertagen einen Arzt 
brauchen und nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten kön-
nen, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der bundesweiten 
Rufnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst (allgemein,- 
kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Bereitschaftsdienst): 
116 117 (Anruf ist kostenlos) für Sie da. Innerhalb von 20 bis 30 
Autominuten erreichen Sie von jedem Ort in Baden-Württemberg 
eine Bereitschaftspraxis, die Sie während der Öffnungszeiten ohne 
vorherige Anmeldung direkt aufsuchen können.  
Allgemeine Notfallpraxis Klinikum Mittelbaden - 
Kliniken Baden-Baden Balg, Balger Straße 50, 
76532 Baden-Baden
Öffnungszeiten: 
Sa., So. und Feiertage	 9 - 19 Uhr
Kinder-Notfallpraxis Baden-Baden - Klinikum Mittelbaden - 
Kliniken Baden-Baden Balg, Balger Straße 50, 
76532 Baden-Baden
Öffnungszeiten:
Mo - Do, 19 - 22 Uhr, Fr, 18 - 22 Uhr
Sa, So und an Feiertagen, 8 - 22 Uhr

Als Patient können Sie frei wählen, welche Notfallpraxis Sie in 
Ihrer Umgebung in Anspruch nehmen wollen. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen.
In lebensbedrohlichen Notfällen rufen Sie bitte die Rettungsleit-
stelle unter der Rufnummer 112 an.
Zahnärztlicher Notfalldienst: 0761/120 120 00

NOTRUFE 

Polizei Notruf			   110
Polizeiposten Iffezheim	 18479-0
Feuerwehr Notruf			   112
Krankentransport			   07222-19222
Ambulanter Pflegedienst 
DRK Rastatt			   07222-788888
Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenenden 
und Feiertagen und außerhalb der Sprechstundenzeiten:
Kostenfreie Rufnummer 	 116117

WICHTIGES IN DER ÜBERSICHT

Müllabfuhrtermine

Samstag, 27.12.	 Leerung Biotonne

Montag, 29.12.	 Leerung gelbe Tonne

Mittwoch, 31.12.	 Leerung Restmülltonne

Freitag, 09.01.	 Leerung grüne Tonne

Samstag, 10.01.	 Leerung Biotonne

Bitte um Beachtung!
Die Mülltonnen müssen am Tag der Leerung bereits um  
6.00 Uhr bereit gestellt sein, da sonst eine Entleerung nicht 
gewährleistet ist. 

Bitte achten Sie auch darauf, dass die Abfallgefäße richtig an 
den Straßenrand gestellt sind. 

Die kostenlose Abfall-App zum Herunterladen gibt es hier:

www.awb-landkreis-rastatt.de

Verbot „kompostierbarer“ Kunststofftüten 
ab dem 1. Januar 2026

Papiertüten wurden vom Abfallwirtschaftsbetrieb zur Verfügung 
gestellt und können im Bürgerbüro abgeholt werden.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
uns allen liegt ein gepflegtes Erscheinungsbild unseres Ortes am 
Herzen. Leider mussten wir in den vergangenen Wochen verstärkt 
feststellen, dass Laternenmasten, Straßenschilder und Stromkäs-
ten im Gemeindegebiet wahllos mit Aufklebern versehen wurden.
Was oft als kleiner Scherz oder Ausdruck einer Meinung beginnt, 
entwickelt sich schnell zu einem handfesten Problem für unsere 
Gemeinde. Das Entfernen dieser Sticker ist mühsam, beschädigt 
oft die Oberflächen und verursacht unnötige Kosten, die letztlich 
von der Allgemeinheit getragen werden müssen.

Ein klarer Hinweis zur Rechtslage
Wir möchten höflich, aber bestimmt darauf hinweisen, dass 
das Bekleben von Gemeindeeigentum untersagt ist. Gemäß der 
Polizeiverordnung Iffezheim handelt es sich hierbei um eine Ord-

nungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. 
Besonders kritisch ist dies bei Verkehrsschildern: Werden diese 
beklebt, kann das die Sicherheit im Straßenverkehr gefährden.

Helfen Sie mit!
Wir möchten Sie bitten, achtsam zu sein. Wenn Sie beobachten, 
dass öffentliches Eigentum verunstaltet wird und Hinweise zu den 
Verursachern geben können, informieren Sie bitte die Gemeinde-
verwaltung per E-Mail an unser Ordnungsamt, Dietmar Wrobel, 
dietmar.wrobel@iffezheim.de. 

Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Gemeinde 
sauber bleibt.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihre Gemeindeverwaltung

Unsere Gemeinde soll schön bleiben - bitte keine Aufkleber auf öffentlichem Eigentum
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Bürgermeisterwahl am 25. Januar 2026
Am Montag, 29. Dezember 2025, 18:00 Uhr findet im Rat-
haus Iffezheim, Hauptstraße 54, Bürgersaal, eine öffentliche 
Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt. 

Gegenstand der Sitzung:
1. 	�Verpflichtung der Mitglieder des Gemeindewahlausschusses 

(§ 21 Abs. 2 KomWO)
2. 	�Prüfung der Bewerbungen und Beschlussfassung über die 

Wählbarkeit der Bewerber/innen
	 (§ 20 Abs. 1 bis 5 KomWO)
3. 	�Feststellung der Reihenfolge des Eingangs der Bewerbungen 

(§ 20 Abs. 6 KomWO)

Öffentliche Bekanntmachung

Gemeinde Iffezheim	�  Landkreis Rastatt 

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl  
des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin

Wegen Ablauf der Amtszeit des bisherigen Amtsinhabers wird die 
Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin der Gemeinde Iffez- 
heim notwendig.
Die Wahl findet statt am Sonntag, 25. Januar 2026. 
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten 
hat. Entfällt auf keine Person mehr als die Hälfte der gültigen Stim-
men, so findet eine Stichwahl zwischen den zwei Personen statt, 
die bei der ersten Wahl die höchsten Stimmenzahlen erhalten 
haben; bei gleichen Stimmenzahlen entscheidet das Los. 
Eine erforderlich werdende Stichwahl findet statt am Sonntag,  
8. Februar 2026. 
Bei der Stichwahl ist gewählt, wer die meisten gültigen Stimmen 
erhalten hat; bei gleichen Stimmenzahlen entscheidet das Los. 
Die Amtszeit des/der gewählten Bürgermeisters/Bürgermeisterin 
beträgt 8 Jahre. 
Wahlberechtigt sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 des Grund-
gesetzes sowie Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union (Unionsbürger), die am Wahltag das 16. Le- 
bensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten in der 
Gemeinde mit Hauptwohnung wohnen und nicht vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind. Diese werden von Amts wegen in das Wähler-
verzeichnis eingetragen und können wählen. Der Bürgermeister ist 
berechtigt, vom Unionsbürger zur Feststellung seines Wahlrechts 
einen gültigen Identitätsausweis sowie eine Versicherung an Eides 
statt mit der Angabe seiner Staatsangehörigkeit zu verlangen. 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
Wahlberechtigt sind die vorstehend genannten Personen auch 
dann, wenn sie in keiner Gemeinde in der Bundesrepublik Deutsch-
land eine Wohnung haben, sich am Wahltag aber seit mindestens 
drei Monaten in der Gemeinde gewöhnlich aufhalten. Diese Wahl-
berechtigten werden nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
der Gemeinde eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der 
Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass er bei keiner 
anderen Stelle in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder seine 
Eintragung beantragt hat oder noch beantragen wird. Außerdem hat 
er nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit mindestens drei Mo-
naten seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben wird. 
Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug 
oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde verloren 
haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung 
wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung 
begründen, sind mit der Rückkehr wahlberechtigt. Wahlberech-
tigte, die nach ihrer Rückkehr am Wahltag noch nicht mindestens 
drei Monate in der Gemeinde wohnen oder ihre Hauptwohnung 
begründet haben, werden nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen. 

Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz 
nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das Melderegister 
eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen Antrag auf Eintragung 
in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung 
an Eides statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 der Kom-
munalwahlordnung (KomWO) beizufügen. 
Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Erklärun-
gen hält das Bürgermeisteramt Iffezheim, Rathaus, Bürgerbüro, 
Hauptstraße 54, 76473 Iffezheim bereit. 
Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt werden und 
- ggf. samt der genannten Erklärung und eidesstattlichen Versiche-
rung und Nachweisen - spätestens bis zum Sonntag, 04. Januar 
2026 beim Bürgermeisteramt Iffezheim, Rathaus, Bürgerbüro, 
Hauptstraße 54, 76473 Iffezheim eingehen. 

Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antrag-
stellung der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 30 KomWO gilt 
entsprechend. 

Iffezheim, 19. Dezember 2025
Bürgermeisteramt

gez.
Christian Schmid
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Gemeinde Iffezheim� Landkreis Rastatt

Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl 
des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin am 25. Januar 2026 und 
eine etwa erforderlich werdende Stichwahl am 8. Februar 2026 

Bei der Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der etwa 
erforderlich werdenden Stichwahl kann nur wählen, wer in das 
Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

1. 	 Wählerverzeichnis 
1.1 	� In das Wählerverzeichnis werden von Amts wegen die für die 

Wahl am 25. Januar 2026 Wahlberechtigten eingetragen.
	� Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Stichwahl wahl-

berechtigt sind, werden, wenn sie bei der Aufstellung des 
Wählerverzeichnisses bekannt sind, in das Wählerverzeich-
nis mit einem Sperrvermerk für die erste Wahl eingetragen; 
im Übrigen erhalten sie auf Antrag einen Wahlschein (siehe 
Nr. 2).

	� Wahlberechtigte, die für die erste Wahl in das Wählerver-
zeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 4. Januar 
2026 eine Wahlbenachrichtigung.

	� Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss die Berichtigung des Wähler-
verzeichnisses beantragen, wenn er nicht Gefahr laufen will, 
dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann (siehe Nr. 1.3).

	� Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Stichwahl wahl-
berechtigt sind, erhalten erst eine Wahlbenachrichtigung, 
sobald absehbar ist, dass eine Stichwahl stattfindet. Sie 
können nach Nr. 1.3 die Berichtigung des Wählerverzeich-
nisses beantragen.

	� Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundes-
republik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am 
Wahltag seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde 
gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der 
Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass er bei 
keiner anderen Stelle in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder seine Eintragung beantragt hat oder noch beantra-
gen wird. Außerdem hat er nachzuweisen, dass er bis zum 
Wahltag seit mindestens drei Monaten seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt in der Gemeinde haben wird.
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	� Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch 
Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Ge-
meinde verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit 
dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder 
dort ihre Hauptwohnung begründen, sind mit der Rückkehr 
wahlberechtigt. Wahlberechtigte, die nach ihrer Rückkehr 
am Wahltag noch nicht mindestens drei Monate in der 
Gemeinde wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet 
haben, werden nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen.

	� Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmel-
degesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in 
das Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur 
auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem 
schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeich-
nis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt 
mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 der Kommunal-
wahlordnung (KomWO) beizufügen.

	� Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das Bür-
germeisteramt Iffezheim, Rathaus, Bürgerbüro, Hauptstra-
ße 54, 76473 Iffezheim bereit.

	� Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt 
werden und - ggf. samt der genannten Erklärung und ei-
desstattlichen Versicherung und Nachweisen - spätestens 
bis zum Sonntag, 4. Januar 2026 beim Bürgermeisteramt 
Iffezheim, Rathaus, Bürgerbüro, Hauptstraße 54, 76473 
Iffezheim eingehen.

	� Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 
30 KomWO gilt entsprechend.

	� Wird dem Antrag entsprochen, erhält der/die Betroffene 
eine Wahlbenachrichtigung, sofern nicht gleichzeitig ein 
Wahlschein beantragt wurde. Dies gilt auch für die erst für 
die etwaige Stichwahl Wahlberechtigten.

1.2 	� Das Wählerverzeichnis wird an den Werktagen vom 5. 
Januar 2026 bis 9. Januar 2026 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten im Rathaus Iffezheim, Bürgerbüro, Haupt-
straße 54, 76473 Iffezheim.

	� Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, 
hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnis-
ses ergeben kann. Das Recht auf Einsicht und Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, 
für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 
Abs. 1 bis 4 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

	� Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch Datensichtgerät mög-
lich.

1.3 	� Der Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann während der Einsichtsfrist, 
spätestens am Freitag, 9. Januar 2026 bis 12:00 Uhr beim 
Bürgermeisteramt Iffezheim, Rathaus, Bürgerbüro, Haupt-
straße 54, 76473 Iffezheim die Berichtigung des Wähler-
verzeichnisses beantragen. Der Antrag kann schriftlich oder 
zur Niederschrift gestellt werden.

1.4 	� Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahl-
raum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenachrich-
tigung angegeben. Wer in einem anderen Wahlraum oder 
durch Briefwahl wählen möchte, benötigt dazu einen Wahl-
schein (siehe Nr. 2). 

2. 	 Wahlscheine
2.1 	 Einen Wahlschein erhält auf Antrag
2.1.1 	� ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-

tigter,

2.1.2	�  ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

	 a)	� wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden ver-
säumt hat, rechtzeitig die Eintragung in das Wählerver-
zeichnis nach § 3 Abs. 2 und 4 und § 3b Abs. 1 KomWO 
(vgl. 1.1) oder die Berichtigung des Wählerverzeichnis-
ses (vgl. 1.3) zu beantragen; dies gilt auch, wenn ein 
Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung seines 
Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Abs. 3 und 4 
KomWO vorzulegen,

	 b) 	�wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antrags- oder Einsichtsfrist entstanden ist,

	 c) 	�wenn sein Wahlrecht im Widerspruchsverfahren festge-
stellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses dem Bürgermeisteramt be-
kannt geworden ist.

2.2 	� Für eine etwa erforderlich werdende Stichwahl am 08. Feb-
ruar 2026 erhält ferner einen Wahlschein von Amts wegen, 
wer für die Wahl am 25. Januar 2026 einen Wahlschein 
nach Nr. 2.1.2 erhalten hat.

2.3 	� Wahlscheine können
	� für die Wahl am 25. Januar 2026 bis Freitag, 23. Januar 

2026, 18:00 Uhr
	� für eine etwa erforderlich werdende Stichwahl am 08. Fe-

bruar 2026 bis Freitag, 6. Februar 2026, 18:00 Uhr beim 
Bürgermeisteramt Iffezheim, Rathaus, Bürgerbüro, Haupt-
straße 54, 76473 Iffezheim schriftlich, mündlich oder 
elektronisch (nicht aber telefonisch) beantragt werden.

	� Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder 
aufgrund der Anordnung einer Absonderung nach dem 
Infektionsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden 
kann, kann der Wahlschein noch bis zum Wahltag, 15:00 
Uhr, beantragt werden. Das Gleiche gilt für die Beantragung 
eines Wahlscheins aus einem der unter Nr. 2.1.2 genannten 
Gründen.

	� Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann 
sich für die Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.

	� Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis 
zum Tag vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.

2.4 	� Wer einen Wahlschein hat, kann entweder in einem beliebi-
gen Wahlraum der Gemeinde oder durch Briefwahl wählen. 
Der Wahlschein enthält dazu nähere Hinweise. Mit dem 
Wahlschein erhält der Wahlberechtigte

	 - 	einen amtlichen Stimmzettel
	 - 	einen amtlichen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl
	 - 	�einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der 

Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist.
	� Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 

einen anderen ist nur zulässig, wenn die Empfangsberech-
tigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird. Der 
Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen beim Bür-
germeisteramt selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und 
Stelle die Briefwahl ausüben.

	� Ein Wahlberechtigter, der des Lesens oder Schreibens 
unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 
seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe 
der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson 
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung 
ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahl-
berechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt (zulässige Assistenz). Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
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Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. 
Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfestellung von der Wahl einer 
anderen Person erlangt hat.

2.5 	� Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und 
dem Wahlschein so rechtzeitig an den Vorsitzenden des Ge-
meindewahlausschusses der Gemeinde, die auf dem Wahl-
brief angegeben ist, absenden, dass er dort spätestens am 
Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht.

	� Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von 
der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert.

	� Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle 
abgegeben werden.

Iffezheim, 19. Dezember 2025
Bürgermeisteramt
gez.
Christian Schmid
Bürgermeister

Aus dem Gemeinderat vom 15.12.2025

Am Montag, 15.12.2025 fand im Bürgersaal des Rathauses eine 
öffentliche Sitzung des Gemeinderates statt. Die nachstehenden 
Themen wurden vom Gemeinderat beschlossen bzw. zur Kenntnis 
genommen. 
Der Gemeinderat/die Öffentlichkeit nahm Kenntnis von der 
Bekanntgabe in der nicht-öffentlichen Sitzung vom 24.11.2025 
gefassten Beschlüsse:
- 	� Verleihung der Ehrennadel der Gemeinde Iffezheim an Herrn 

Christoph Heier, DRK Ortsverein Iffezheim und Herrn Roland 
Schmalz, Fanfarenzug Iffezheim

- 	� Verlängerung Pachtvertrag  
Südwestdeutsche Saatzucht GmbH & Co. KG - Fl.Nr. 5971/1

- 	� Verlängerung des Mobilfunkstandort - Hügelsheimer Straße 25,  
76473 Iffezheim bis zum 31.12.2026

- 	� Verwaltung der Jagdgenossenschaft Iffezheim  
ab dem 01.04.2026 durch die Gemeindeverwaltung

Umsetzung der Fernauslesung von digitalen Stromzählern mittels 
LoRaWAN Technologie
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Umsetzung des LoRa- 
WAN in der Gemeinde Iffezheim.
LoRaWAN steht für „Long Rage Wide Area Network“ und ist eine 
Funktechnologie, welche für die strahlungsarme und energieeffi-
ziente Datenübertragung einer großen Anzahl von Sensoren opti-
miert wurde.
Zur Auslesung der Strom- und Wasserzähler ist ein flächendecken-
des LoRaWAN-Funknetz in Iffezheim notwendig. Dazu ist die Ins-
tallation und der Betrieb von vier geplanten Gateways vorgesehen. 
Die Netze BW hat hierzu eine initiale Funknetzplanung erstellt. 
Durch die Installation dieser Infrastruktur wird eine Funkversor-
gung gewährleistet, sodass in den relevanten Teilen des Gemein-
degebiets eine sogenannte „Deep-Indoor“-Abdeckung erreicht 
wird, wodurch auch Zähler in beispielsweise Kellerräumen über 
das Funknetz abgelesen werden können.
Gemeinsam mit unserem Dienstleister, der Netze BW, werden wir 
im Frühjahr 2026 die vier geplanten Gateways an vier Standorten 
an gemeindeeigenen Gebäuden montieren und damit die Nutzung 
für digitale Stromzähler ermöglichen. In einem weiteren Schritt soll 
dann auch die Auslesung von Wasserzählern in Angriff genommen 
werden. Die Verwaltung wird hierzu ein „Konzept“ ausarbeiten.

Festsetzung des kalkulatorischen Zinssatzes für das Haushalts-
jahr 2026
Der Gemeinderat nahm die Festsetzung des kalkulatorischen 
Zinssatzes für die Gemeinde Iffezheim sowie für den Eigenbetrieb 

Abwasserbeseitigung Iffezheim und den Eigenbetrieb Wasser-
versorgung Iffezheim ab dem 01.01.2026 in Höhe von 3,28 % 
zur Kenntnis. Dieser orientiert sich am Leitzins der KFW für das 
Programm 148 „Investitionskredit kommunaler Unternehmen und 
sozialen Einrichtungen“ und wird seit dem Jahr 2014 in Höhe von 
75 % als Referenzzinssatz festgesetzt.

Neufestsetzung der Wassergebühren zum 01.01.2026
Der Gemeinderat traf zur Gebührenkalkulation einstimmig folgen-
de Beschlüsse:

1. 	�Der Gebührenkalkulation vom 03.12.2025 wurde zugestimmt. 
Sie hat dem Gemeinderat bei der Beschlussfassung über die 
Gebührensätze vorgelegen. Die Gemeinde erhebt Gebüh-
ren für ihre öffentliche Einrichtung Wasserversorgung. Sie 
wählt als Gebührenmaßstab für die Verbrauchsgebühr den 
Frischwassermaßstab und erhebt die Grundgebühr gestaffelt 
nach der Zählergröße. 

2. 	�Dem vorgeschlagenen Kalkulationszeitraum der Gebührenkal-
kulation vom 01.01.2026 bis 31.12.2026 wurde zugestimmt. 

3. 	�Den in der Gebührenkalkulation enthaltenen Abschreibungs-
sätzen, der Abschreibungs- und Verzinsungsmethode sowie 
den weiteren Ermessensentscheidungen wurde zugestimmt.  

4. 	�Dem kalkulatorischen Zinssatz von 3,28 % sowie der 100%-
igen Berücksichtigung der kalkulatorischen Zinsen in der 
Wassergebührenkalkulation wurde zugestimmt (siehe BV 
2137/2025).  

5. 	�Die Gemeinde verzichtet auf die Möglichkeit der Gewinnerzie-
lung für ihre öffentliche Einrichtung Wasserversorgung. 

6. 	�Auf die Möglichkeit gemäß § 14 der Eigenbetriebsverord-
nung-HGB Wasser verbilligt bzw. unentgeltlich an die Gemein-
de abgegeben, wird verzichtet. 

7. 	�Auf der Grundlage der Gebührenkalkulation vom 03.12.2025 
werden die Wasser-verbrauchs- und Wassergrundgebühren für 
den Zeitraum von 01.01.2026 bis 31.12.2026 wie folgt festge-
setzt:

	 Wasserverbrauchsgebühr: 2,79 € /m3

	 Grundgebühr: 
	 Q3=2,5 	 5,57 €/Monat
	 Q3=4 	 3,91 €/Monat
	 Q3=10 	 6,09 €/Monat
	 Q3=16 	 9,18 €/Monat
	 Q3=63 	 18,62 €/Monat 
Wasserverbrauchsgebühr durch Münzwasserzähler: 7,98 €/m3. 
Hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Hinweis:
Die Wassergebühren erhöhen sich im Jahr 2026 von bisher  
2,59 € /m3 auf 2,79 €/m3. Die Erhöhung um 0,20 €/m3 ist der 
Anpassung an die Unterhaltungskosten geschuldet. Ungeachtet 
dessen wird auch regelmäßig in das Wasserleitungsnetz inves-
tiert. Ein wesentlicher Kostenpunkt ist z. B. die stetige Wasser-
aufbereitung zur Einhaltung der PFAS Grenzwerte. Hier hat die 
Gemeinde durch den Bau der Verbundleitung mit der Gemeinde 
Hügelsheim zum Grundwasserwerk der Stadt Baden Baden zu-
kunftsfähig investiert. Nur durch diese Investition kann sicherge-
stellt werden, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern Wasser 
in Trinkwasserqualität anbieten können und die Einhaltung der 
PFAS Grenzwerte gewährleistet ist.

Neufestsetzung der Abwassergebühren zum 01.01.2026 
Der Gemeinderat traf zur Abwassergebührenkalkulation einstim-
mig folgende Beschlüsse:
Der Gebührenkalkulation vom 03.12.2025 wurde zugestimmt. 
Sie hat dem Gemeinderat bei der Beschlussfassung über die 
Gebührensätze vorgelegen. Die Gemeinde erhob Gebühren für 
ihre öffentliche Einrichtung Abwasserbeseitigung und wählt als 
Gebührenmaßstab den gesplitteten Maßstab, bei dem die Kosten 
nach Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung aufgeteilt 
werden. Der Schmutzwasseranteil wird nach dem Frischwasser-
maßstab bemessen. Der Niederschlagswasseranteil wird nach 
den angeschlossenen überbauten und darüber hinaus befestigten 
(versiegelten) Flächen berücksichtigt.
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2. 	�Dem vorgeschlagenen Kalkulationszeitraum der Gebührenkal-
kulation vom 01.01.2026 bis 31.12.2026 wurde zugestimmt.

3. 	�Den in der Gebührenkalkulation enthaltenen Abschreibungs-
sätzen, der Abschreibungs- und Verzinsungsmethode sowie 
den weiteren Ermessensentscheidungen wurde zugestimmt.

4. 	�Dem kalkulatorischen Zinssatz von 3,28 % sowie der 100%-igen 
Berücksichtigung der kalkulatorischen Zinsen in der Abwasser-
gebührenkalkulation wurde zugestimmt (siehe BV 2137/2025)

5. 	�Der Straßenentwässerungsanteil wurde, wie in der Gebüh-
renkalkulation berücksichtigt, mit folgenden Prozentsätzen 
angesetzt:

	� Aus den Betriebskosten (abflussmengenorientierte ortsspezi-
fische Berechnung, siehe Anlage 3.1 und 3a der Kalkulation):

	 Mischwasserkanäle, Zuleitungssammler
	 und Regenüberlaufbecken 20,0 %
	 Regenwasserkanäle 25,1 %
	 Kläranlagen 1,1 %
	� Aus den kalkulatorischen Kosten (kostenorientierte Berech-

nung, siehe Anlage 3.2 und 3a der Kalkulation):
	 Mischwasserkanäle, Zuleitungssammler
	 und Regenüberlaufbecken 25,0 %
	 Regenwasserkanäle 50,0 %
	 Regenwasserkanäle Straße 100 %
	 Kläranlagen 5,0 %

6. 	�Die Kosten der Abwasserbeseitigung wurden, wie in der 
Gebührenkalkulation berücksichtigt, mit folgenden Prozent-
sätzen auf die Schmutzwasserbeseitigung (SW) und Nieder-
schlagswasserbeseitigung (NW) aufgeteilt (siehe Anlage 2.1 
und 2.2 der Kalkulation): 

	 Aufteilung der Betriebskosten: 	 SW	 NW
	 Mischwasserkanäle 	 27,0 % 	 73,0 %
	 Schmutzwasserkanäle 	 100,0 % 	 0,0 %
	 Regenwasserkanäle 	 0,0 % 	 100,0 %
	 Zuleitungssammler 	 27,0 % 	 73,0 %
	 Regenüberlaufbecken 	 27,0 % 	 73,0 %
	 Kläranlagen 	 96,7 % 	 3,3 %

 	 Aufteilung der kalkulatorischen Kosten: 	 SW 	 NW
	 Mischwasserkanäle 	 60,0 % 	 40,0 %
	 Schmutzwasserkanäle 	 100,0 % 	 0,0 %
	 Regenwasserkanäle 	 0,0 % 	 100,0 %
	 Zuleitungssammler 	 60,0 % 	 40,0 %
	 Regenüberlaufbecken 	 60,0 % 	 40,0 %
	 Kläranlagen 	 90,0 % 	 10,0 %

7.	� Im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung wurde die aus-
gleichsfähige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2021 mit 
einem Betrag von 127.295 € in die Gebührenkalkulation der 
Schmutzwassergebühr für das Jahr 2026 eingestellt und damit 
vollständig ausgeglichen.

8. 	�Im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung wurde die 
ausgleichsfähige Kostenüberdeckung des Jahres 2021 mit 
einem Betrag von 13.863 € in die Gebühren-kalkulation der 
Niederschlagswassergebühr für das Jahr 2026 eingestellt und 
damit vollständig ausgeglichen.

9. 	�Auf der Grundlage der Gebührenkalkulation vom 03.12.2025 
wurden die Abwassergebühren für den Zeitraum von 
01.01.2026 bis 31.12.2026 wie folgt festgesetzt:

	 Schmutzwassergebühr 5,21 € /m3

	 Niederschlagswassergebühr 0,30 €/m2

10. 	�Der Gemeinderat beschloss die im Entwurf als Anlage 3 beige-
fügte Satzung zur 11. Änderung der Satzung über die öffentli-
che Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung - AbwS).

11. 	�Der Gemeinderat beschloss, die im Entwurf als Anlage 4 
beigefügte Satzung zur 10. Änderung der Satzung über die 
Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben 
(Entsorgungssatzung).

12. 	�Die Verwaltung wird beauftragt, die Betriebskosten zu unter-
suchen und langfristig Optimierungspotenziale auszuloten so-
wie ferner und die Jahresabschlüsse der Jahre 2022 und 2023 
zu forcieren, damit ggf. die Gebühren nochmals im laufenden 
Jahr angepasst werden können.

Hinweis:
Die Niederschlagswassergebühren können erfreulicherweise 
für das Jahr 2026 von bisher 0,42 €/m2 auf 0,30 €/m2 gesenkt 
werden. Diese Senkung ist u.a. möglich, da im Jahr 2021 ein 
Überschuss im Bereich der Niederschlagswassergebühren i.H.v. 
13.862,81 € erzielt werden konnte. Dieser Überschuss ist an die 
Benutzer entsprechend weiterzugeben, was ich im Rahmen der 
Gebühren für 2026 entsprechend wiederspiegelt. 
Im Gegenzug müssen jedoch die Schmutzwassergebühren von 
4,00 €/m3 auf 5,21 €/m3 angehoben werden. Diese Erhöhung 
um 1,21 €/m3 ist zum einen dem erwirtschafteten Fehlbetrag in 
diesem Bereich von 127.295,16 € geschuldet, als auch dem Aus-
bau des Abwasserkanalnetzes im Zuge der Straßensanierungen 
im letzten und im kommenden Jahr.
Ungeachtet dessen wird geprüft, ob im Laufe des Jahres 2026 eine 
Nachkalkulation möglich ist, wenn die Jahresergebnisse 2022 ff. 
vorliegen. Nach dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG) ist eine 
Kostenüber- oder unterdeckung innerhalb von 5 Jahren auszuglei-
chen. Sollten beispielsweise ab dem Jahr 2022 entsprechende 
Überschüsse in ausreichender Höhe vorliegen, so soll eine Nach-
kalkulation erfolgen und die Schmutzwassergebühr noch im lfd. 
Jahr nach Möglichkeit entsprechend reduziert werden.  

Haushalt 2026 - Einbringung des Entwurfes
Der Haushaltsplan 2026 wurde durch Bürgermeister Schmid 
eingebracht. In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 
19.01.2026 ist im Weiteren eine Fragerunde zum Entwurf des Haus-
haltsplans der Gemeinde sowie den Entwürfen der Wirtschaftspläne 
der Eigenbetriebe vorgesehen. Im Rahmen dieser Sitzung können 
durch die Fraktionen auch erste Änderungsanträge zum Entwurf des 
Haushaltsplanes der Gemeinde sowie zu den Entwürfen der Wirt-
schaftspläne der Eigenbetriebe gestellt werden. Die Verabschiedung 
der Pläne soll spätestens in der Sitzung am 02.03.2026 erfolgen.
Im vorliegenden Haushalt sind Investitionen von rund 4,5 Mio. 
Euro vorgesehen. 
Die Gemeinde plant derzeit mit einem negativen ordentlichen 
Ergebnis von rund -1,5 Mio. Euro. Ferner ist eine Kreditaufnahme 
i.H.v. 2.528.850 Euro eingeplant.
Im Detail wird hierzu auf die Haushaltsrede verwiesen, welche auf 
der Homepage abrufbar ist. 

Ausübung eines dinglichen Vorkaufsrechtes Flst. Nr. 8220/2
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, das dingliche Vorkaufs-
recht Flst.-Nr. 8220/2, i.V.m. dieser Wohnung, im vorliegenden 
Verkaufsfall, nicht auszuüben.  
Am 30.10.2025 wurde der Kaufvertrag für das Grundstück Flst.-Nr. 
8220/2 zwischen den Veräußerern und dem Erwerber beurkundet. 
Das dingliche Vorkaufsrecht ist gemäß Grundbuch für alle Ver-
kaufsfälle dieses Grundstückes, somit auch an dieser Wohnung, 
in der Abt. II lfd. Nr. 2, eingetragen. Sollte die Wohnung zu einem 
späteren Zeitpunkt erneut veräußert werden, muss die Gemeinde 
wieder beteiligt werden.
Da der Erwerber die Wohnung nach derzeitigem Kenntnisstand 
selbst nutzen/bewohnen möchte und von Seiten der Gemeinde 
auch keine städtebaulichen Planungen bestehen, die eine Aus-
übung des bestehenden dinglichen Vorkaufsrechts für das Grund-
stück Flst.-Nr. 8220/2 und somit für diese Wohnung, notwendig 
machen würden, war der Verzicht folgerichtig.

Unterhaltung des Leitungsnetzes; 
Erneuerung von Schieberkreuzen; Vergabe der Bauleistungen
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Bauleistungen für die 
Erneuerung der beiden Schieberkreuze im Bereich Waldfriedstra-
ße/Erlenhofstraße und Waldfriedstraße/Fremersbergstraße an 
die Firma Keller aus Baden-Baden für eine Bruttoauftragssumme 
von 8.092,60 Euro zu vergeben, gleichzeitig wird beschlossen, die 
Tiefbauarbeiten an die Fa. Lorenz aus Iffezheim für eine Bruttoauf-
tragssumme von 18.468,15 Euro zu vergeben. 
Insgesamt beträgt die Bruttoauftragssumme 24.960,75 Euro Euro.
Im Gemeindegebiet bestehen erhebliche Probleme mit den Was-
serschiebern, insbesondere an den sogenannten Schieberkreuzen 
in den Kreuzungsbereichen. Mehrere Hausanschlussschieber und 
übergeordnete Schiebergruppen sind defekt und lassen sich nicht 
mehr schließen. 
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Dadurch ist es nicht möglich, einzelne Häuser oder Straßenzüge 
gezielt von der Wasserversorgung zu trennen, etwa für den Aus-
tausch von Wasseruhren oder hausinternen Absperrschiebern. 
Stattdessen muss die Wasserversorgung weiträumig unterbrochen 
werden, was für Anwohner und Betrieb der Wasserversorgung 
nicht zumutbar ist.
Im Bereich Erlenhofstraße ist es bereits mehrfach zu konkreten Fäl-
len gekommen, in denen notwendige Arbeiten nicht durchgeführt 
werden konnten, da sowohl der Hausanschlussschieber als auch 
der übergeordnete Schieber im Kreuzungsbereich funktionsunfä-
hig waren.
Die Erneuerung der Schieberkreuze ist daher zwingend erforder-
lich, um die Wasserversorgung wieder sicher, steuerbar und war-
tungsfähig zu machen.

Kindergartenbedarfsplan 2024/2025
Der Gemeinderat nahm Kenntnis zum Kindergartenbedarfsplan 
der Gemeinde Iffezheim in Form der Informationsvorlage für das 
Kindergartenjahr 2024/2025. 
Die Kindergärten in Iffezheim verfügen über eine verlässliche 
Kita-Landschaft. Alle Kinder erhalten direkt einen Platz. Zum Stich-
tag 1. Juni 2025 gab es im Kindergarten St. Martin keine freien 
Plätze, im Storchennest hingegen sieben freie Plätze und im St. 
Christophorus 14 freie Plätze im Kindergartenbereich und zwei 
freie Plätze in der Krippengruppe.
Die Kostendeckungsgrade in den einzelnen Kindergärten entspre-
chen dem landesweiten Trend. Die betrieblichen Kosten steigen 
weiter und sind mit den Elternbeiträgen nicht mehr vollständig zu 
kompensieren. Der Kindergarten St. Christophorus verzeichnet ei-
nen stärkeren Rückgang aufgrund der Belegungssituation und den 
daraus fehlenden Elternbeiträgen.
Im Ergebnis sind alle Einrichtungen gut aufgestellt und hand-
lungsbereit. Damit bleibt die Gemeinde mit dem Träger ein starker 
Partner für Familien. 

Ganztagesförderungsgesetz - Auswertung der Bedarfsumfrage 
und weiteres Vorgehen zur Ganztagesbetreuung an der Grund-
schule (Ausweitung der Kernzeitbetreuung)
Der Gemeinderat nahm die bisherige Historie zur Ganztagsbe-
treuung an der Grundschule bzw. zum Ganztagsförderungsgesetz 
sowie die Ergebnisse der Bedarfsumfrage zur Kenntnis.
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Erfüllung des Gesetzes-
anspruchs nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) in Form 
der Ausweitung der bestehenden Kernzeitbetreuung umzusetzen.
Die Verwaltung wurde beauftragt, alle weiteren Schritte in die Wege 
zu leiten und insbesondere die betroffenen Eltern auf geeignete 
Weise zu informieren sowie erneute Gespräche mit der Schullei-
tung der Grundschule sowie der Kernzeitbetreuung zu führen.
Der Beschluss ist das Ergebnis der bisherigen Wahrnehmungen 
der Verwaltung auf verschiedensten Ebenen (Eltern, Gemeinderat, 
Schule, Elternbeiratsvertreter, Umfrage etc.). Es wird zwar deutlich, 
dass ein Betreuungsbedarf besteht, aber insbesondere beispiels-
weise am (Freitag-)Nachmittag der familiäre Gestaltungsspielraum 
(Vereinsaktivitäten, familiäre Unternehmungen etc.) einen hohen 
Stellenwert hat und dementsprechend der Wunsch einer möglichst 
flexiblen Handhabung besteht. Der Bedarf nach einer gebundenen 
oder gar teilgebundenen und damit verpflichtenden Ganztagsbe-
treuung ergibt sich nach Auffassung der Verwaltung auch durch 
die erfolgte Umfrage aber nicht, wenn überhaupt, nach derzeitigen 
Erkenntnissen nur in ganz wenigen Einzelfällen. Die Betroffenen 
werden über die Ergebnisse informiert (postalisch, Gemeindean-
zeiger, Homepage über Kindergärten).

Satzung  
zur 8. Änderung der Satzung über den  

Anschluss an die öffentliche  
Wasserversorgungsanlage und die  

Versorgung der Grundstücke mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung - WVS)

Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) sowie der §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der 
Gemeinderat am 15.12.2025 folgende Satzung beschlossen:
 

Artikel I 
§ 42 erhält folgende Fassung:

Grundgebühr 

(1) 	�Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben 
(Zählergebühr). Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenn-
größe von:

	 Nenndurchfluss (Qn)	 Dauerdurchfluss 	�  Gebühr/Monat
	 Qn 1,5	 Q3=2,5 (Außenzähler)	  � 5,57 €
	 Qn 2,5	 Q3=4 	  � 3,91 €
	 Qn 6 	 Q3=10 	�  6,09 €
	 Qn 10 	 Q3=16 	�  9,18 €
	 Qn 40	 Q3=63 	�  18,62 €

 	� Bei Bauwasserzählern oder sonstigen beweglichen Wasser-
zählern entfällt die Grundgebühr.

(2) 	�Bei der Berechnung der Grundgebühr nach Abs. 1 wird der 
Monat, in dem der Wasserzähler erstmals eingebaut oder end-
gültig ausgebaut wird, je als voller Monat gerechnet.

(3) 	�Wird die Wasserlieferung wegen Wassermangels, Störungen 
im Betrieb, betriebsnotwendiger Arbeiten oder aus ähnlichen, 
nicht vom Anschlussnehmer zu vertretenden Gründen länger 
als einen Monat unterbrochen, so wird für die Zeit der Unter-
brechung (abgerundet auf volle Monate) keine Grundgebühr 
berechnet. 

Artikel II 
§ 43 erhält folgende Fassung:

Verbrauchsgebühren

(1) 	�Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermen-
ge (§ 44) berechnet. Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubik-
meter 2,79 €.

(2) 	�Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher 
Wasserzähler verwendet, beträgt die Verbrauchsgebühr pro 
Kubikmeter 2,79 €.

(3) 	�Wird die verbrauchte Wassermenge durch einen Münzwasser-
zähler festgestellt, beträgt die Gebühr pro Kubikmeter 7,98 €. 
Eine Grundgebühr nach § 42 wird nicht erhoben. 

Artikel III

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

Iffezheim, 16.12.2025 

gez.
Christian Schmid
Bürgermeister 

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb ei-
nes Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Ihr direkter Draht zu DÜRRSCHNABEL 
Druck & Medien:
www.duerrschnabel.com
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Satzung  
zur 11. Änderung der Satzung  

über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung - AbwS)

Aufgrund von § 46 Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württem-
berg (WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunal-
abgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 
15.12.2025 folgende Satzung beschlossen: 

Artikel I 
§ 42 erhält folgende Fassung:

Höhe der Abwassergebühren

(1) 	�Die Schmutzwassergebühr (§ 40)  
beträgt je m3 Abwasser:	�   5,21 €.

(2) 	�Die Niederschlagswassergebühr (§ 40a)  
beträgt je m2 versiegelte Fläche: � 0,30 €.

(3) 	�Die Gebühr für sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3)  
beträgt je m3 Abwasser oder Wasser:	�   5,21 €.

(4) 	�Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den 
Fällen des § 40a während des Veranlagungszeitraumes, wird 
für jeden Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht besteht, 
ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt. 

Artikel II

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

Iffezheim, 16.12.2025

gez.
Christian Schmid
Bürgermeister 

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb ei-
nes Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Satzung  
zur 10. Änderung der Satzung  

über die Entsorgung von Kleinkläranlagen 
und geschlossenen Gruben  

(Entsorgungssatzung) 

Aufgrund von § 46 Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württem-
berg (WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunal-
abgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 
15.12.2025 folgende Satzung beschlossen: 

Artikel I 
§ 9 erhält folgende Fassung:

Gebührenhöhe
Die Einleitungsgebühr beträgt
bei Kleinkläranlagen: für jeden Kubikmeter Schlamm � 5,21 €
bei geschlossenen Gruben: für jeden Kubikmeter Abwasser � 5,21 €

Angefangene Kubikmeter werden bis 0,5 auf die vorausgehende 
volle Zahl abgerundet, solche über 0,5 auf die nächstfolgende 
volle Zahl aufgerundet. 

Artikel II

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

Iffezheim, 16.12.2025

gez.
Christian Schmid
Bürgermeister 

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb ei-
nes Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Änderungsvereinbarung  
zur Vereinbarung über die Erfüllung  

der Aufgaben einer vereinbarten  
Verwaltungsgemeinschaft vom 19.06.1974 

in der Fassung vom 08.11.1983

§ 5 wird geändert und ergänzt und erhält folgende Fassung:

§ 5 
Gemeinsamer Ausschuss

(1) 	�Zur Entscheidung über die Erfüllungsaufgaben nach § 4 wird 
ein gemeinsamer Ausschuss gebildet.

(2) 	�Der gemeinsame Ausschuss besteht aus dem Bürgermeister/
der Bürgermeisterin einer jeden beteiligten Gemeinde und wei-
teren Mitgliedern, von denen auf jede der betreuten Gemeinden 
und auf die Stadt Rastatt ein weiteres Mitglied entfällt.

(3) 	�Die Stadt Rastatt hat im gemeinsamen Ausschuss 12 Stimmen, 
die Gemeinden Iffezheim, Muggensturm, Ötigheim und Stein-
mauern je 2 Stimmen.

(4) 	�Das weitere Mitglied wird nach jeder regelmäßigen Wahl der 
Gemeinderäte vom Gemeinderat der an der Verwaltungsge-
meinschaft beteiligten Gemeinden aus seiner Mitte gewählt.

(5) 	�Für jedes weitere Mitglied ist eine persönliche Stellvertretung 
zu bestellen, welche dieses im Verhinderungsfall vertreten 
kann. Die Bürgermeister/Bürgermeisterinnen werden durch 
ihre allgemeinen Stellvertreter vertreten.

	� Der gemeinsame Ausschuss ist beschlussfähig, sobald aus 
jeder beteiligten Gemeinde ein zur einheitlichen Stimmabgabe 
bevollmächtigtes oder ordnungsgemäß vertretenes Mitglied 
teilnimmt.

(6) 	�Vorsitzende/Vorsitzender des gemeinsamen Ausschusses ist 
die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister der Stadt 
Rastatt.

Diese Vereinbarung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Rastatt, 17.12.2025

Für die Stadt Rastatt:
Monika Müller
�Oberbürgermeisterin
Für die Gemeinde Iffezheim: 	� Für die Gemeinde Muggensturm: 
Christian Schmid	 Johannes Kopp
Bürgermeister 	 Bürgermeister
Für die Gemeinde Ötigheim:	 Für die Gemeinde Steinmauern:
Frank Kiefer	 Toni Hoffarth
Bürgermeister 	 Bürgermeister
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Hundesteuer 2026

Nach der Satzung der Gemeinde Iffezheim über die Hundesteuer 
vom 09.11.2021 beträgt die Hundesteuer für jeden in Iffezheim 
gehaltenen Hund jährlich 84,00 €. Die Hundesteuer für einen 
Kampfhund beträgt jährlich 500,00 €. Werden von einem Hun-
dehalter im Gemeindegebiet mehrere Hunde gehalten, so erhöht 
sich der Steuersatz für den zweiten und jeden weiteren Hund auf 
168,00 €, für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund auf 
750,00 €. Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von 
den Haltern gemeinsam gehalten. 
Die Steuerschuld entsteht zum 1. Januar 2026 für jeden an diesem 
Tag in Iffezheim gehaltenen Hund, der über drei Monate alt ist. 
Wird ein Hund erst nach dem 01.01.2026 drei Monate alt oder wird 
ein über drei Monate alter Hund erst nach diesem Zeitpunkt gehal-
ten, so entsteht die Steuerschuld und beginnt die Steuerpflicht am 
ersten Tag des folgenden Kalendermonats. 
Wer in Iffezheim einen über drei Monate alten Hund hält, hat die-
sen innerhalb eines Monats nach Beginn der Haltung oder nach-
dem der Hund das steuerbare Alter erreicht hat, im Bürgerbüro des 
Rathauses anzuzeigen. 
Wir die Hundehaltung nach Beginn des Steuerjahres beendet, so ist 
dies ebenfalls innerhalb eines Monats im Rathaus unter Rückgabe 
der Steuermarke mitzuteilen. Ist der Hund veräußert worden, sind 
gleichzeitig auch Name und Anschrift des Erwerbers anzuzeigen. 
Die hiernach zur Anmeldung verpflichteten Hundehalter werden 
gebeten, die Anmeldung umgehend schriftlich oder persönlich 
im Rathaus vorzunehmen. Zuwiderhandlungen bezüglich der An-
zeigepflicht müssen als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld 
geahndet werden.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre
Gemeindeverwaltung

Volkshochschule Landkreis Rastatt

Weitere Info: Lieselotte Van Poucke, Telefon 07222/381-3514
Iffezheim@vhs-landkreis-rastatt.de, www.vhs-landkreis-rastatt.de

AZ31126IF - Hatha Yoga 
für Teilnehmende mit und ohne Vorkenntnisse
10 x donnerstags, ab 15.01.26, 19:45 - 21:15 Uhr, 
Astrid-Lindgren-Schule
BA31173IF - Beckenboden- und Rücken-Nacken-Yoga 
8 x dienstags, ab 24.02.26, 17:00 - 18:15 Uhr, 
Astrid-Lindgren-Schule
BA48136IF - Französisch B1 Konversationskurs mit Hubert Müller
für Teilnehmende mit guten A2-Kenntnissen 
12 x montags, ab 23.02.26, 19:30 - 21:00 Uhr, 
Maria-Gress-Schule
BA48116IF - Französisch A1 - Fortsetzungskurs für Teilnehmende 
mit geringen Vorkenntnissen. Leitung: Hubert Müller
12 x mittwochs, ab 25.02.26, 17:00 - 18:30 Uhr, 
Maria-Gress-Schule
BA48128IF - Französisch A2 - Fortsetzungskurs für Teilnehmende 
mit A1-Grundkenntnissen. Leitung: Hubert Müller
12 x mittwochs, ab 25.02.26, 18:30 - 20:00 Uhr, 
Maria-Gress-Schule
BA46154WIF - Englisch für Alltag und Reise 
Anfängerkurs A1 mit Heide Grove
10 x montags, ab 09.03.26, 17:30 - 18:30 Uhr, online 

Sie üben die richtige Aussprache und die wichtigsten Redewen-
dungen für verschiedene Urlaubs- und Alltagssituationen. Egal, ob 
Sie sich im Restaurant verständigen, nach dem Weg fragen oder 
einfache Konversationen führen möchten.
BA46146WIF - Englisch B1-Kurs mit Heide Grove
für Teilnehmende, die ihre mündlichen Ausdrucksfähigkeiten 
erweitern möchten. Kenntnisse der Kompetenzstufe A2 werden 
vorausgesetzt.
10 x montags, ab 09.03.26, 18:45 - 19:45 Uhr, online
BA32121IF - Rückenfit - Rückenkräftigung mit Corina Nedeljov
8 x mittwochs, ab 11.03.26, 17:30 - 18:30 Uhr, DRK-Heim
BA21141IF - Auf Spurensuche im Landkreis Rastatt
Autorenlesung mit Christiane Krause-Dimmock
Donnerstag, 26.03.26, 19:00 - 20:30 Uhr, Iffothek im Rathaus
BA4N142WIF - Spanisch für Alltag und Reise
¡Vamos! 
Ab in den Urlaub, aber diesmal mit Spanischkenntnissen im Ge-
päck!
4 x dienstags, ab 23.06.26, 18:00 - 20:00 Uhr, online 
Online-Crashkurs mit Nuria Albiach Morales, für Anfänger/-innen 
und Wiedereinsteiger/-innen, die mit Leichtigkeit und guter Laune 
Spanisch für den Urlaub lernen möchten. 

Gemeinschaft Iffezheimer Vereine

Vielen Dank für 2025 und auf Wiedersehen in 2026
Und wieder geht ein bewegtes und ereignisreiches Jahr zu Ende. 
Die Gemeinschaft der Iffezheimer Vereine möchte sich auch auf 
diesem Wege bei allen Spendern und Unterstützern recht herzlich 
bedanken. Ohne eine solche großzügige Unterstützung, wie sie die 
Iffezheimer Vereinsfamilie erfahren darf, wäre die ehrenamtliche 
Vereinsarbeit nicht möglich. Vielen vielen Dank hierfür.
Und natürlich möchten wir uns auch von ganzem Herzen bei allen 
unseren Gästen, die unsere Veranstaltungen im ablaufenden Jahr 
2025 besucht haben, bedanken. Auch wenn die Vereinsarbeit viel 
Zeit und Mühe kostet, wissen wir Iffezheimer Vereine immer, dass 
wir uns auf die Iffzer verlassen können. Denn gemeinsam schöne 
Feste feiern, das können wir in Iffezheim. Vielen vielen Dank auch 
für eure Unterstützung, bleibt uns auch weiterhin treu.
Damit es im kommenden Jahr 2026 nicht langweilig in unserem 
Dorf wird, haben wir Vereine bereits für nächstes Jahr wieder viele 
tolle Feste und Veranstaltungen geplant. Wir dürfen uns alle darauf 
freuen. Ein bewegtes und aktives Vereinsleben ist Grundlage für 
ein gutes Miteinander in der Dorfgemeinschaft.
Ein großes Dankeschön sagen wir auch Herrn Bürgermeister Chris-
tian Schmid und seiner Verwaltung. Im Rathaus treffen wir Vereine 
immer auf offene Ohren und tatkräftige Unterstützung. Ein sehr 
harmonisches Miteinander für unser Iffezheim.
Iffezheim liegt einfach gut im Rennen, denn wo kann‘s schöner 
sein als in Iffezheim.....

Freiwillige Feuerwehr Iffezheim

Frohe Weihnachten
Frohe und besinnliche Weihnachtsfeiertage sowie einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2026 wünscht Ihnen Ihre Feuerwehr Iffezheim. 

Weihnachtsbaum-Sammelaktion der Kinder- und Jugendfeuerwehr
Sie fragen sich jedes Jahr aufs Neue: Wo und wie entsorge ich mei-
nen ausgedienten Weihnachtsbaum?
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Hier ist die Antwort!
Stellen Sie den Baum einfach ohne Baumschmuck am Samstag, 
10.01.2026, bis spätestens 8:30 Uhr an die Straße und die Ju-
gendfeuerwehr wird sich der Entsorgung annehmen!
Die Abholung erfolgt natürlich unentgeltlich. Die Jugendfeuerwehr 
würde sich dennoch über eine kleine Spende sehr freuen!

Deutsches Rotes Kreuz -  
Ortsverein Iffezheim

Weihnachtsgrüße
Die Vorstandschaft und die aktiven Mitglieder des DRK-Ortsvereins 
wünschen allen Mitbürgern und Mitbürgerinnen über alle Genera-
tionen hinweg fröhliche Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 
sowie allen Kranken gute Genesung. 
Für die ideelle und finanzielle Unterstützung während des Jahres 
und gerade jetzt zur Weihnachtszeit bedanken wir uns bei allen 
Fördermitgliedern und Spendern ganz herzlich. Durch Ihren Bei-
trag machen Sie unsere ehrenamtliche Arbeit und die Hilfe am 
Menschen erst möglich.

Und nicht vergessen: Blutspende am 29.12.2025
Der letzte Blutspendetermin dieses Jahres steht an. 
Blutspende ist Teamsache. Jeder Tropfen zählt und jeder Mensch, 
der spendet, ist Teil von etwas Größerem - etwas, das Sinn stif-
tet und verbindet. Der DRK-Blutspendedienst dankt Blutspen-
der*innen im Aktionszeitraum mit einem exklusiven Blutspen-
de-Fan-Schal für ihre gute Tat. 
Die Aktion findet statt am:
Montag, 29.12.2025
von 11:00 bis 16:30 Uhr (Uhrzeit beachten!)
DRK-Depot, Hügelsheimer Straße 31
Jetzt Termin buchen: www.blutspende.de/termine 
oder direkt mit folgendem QR-Code
Und natürlich wird mit diesem Termin der Vereinswettbewerb ent-
schieden werden. Vielleicht gibt es noch eine Überraschung auf 
den vorderen Plätzen?

Überraschung vor Weihnachten
Eine freudige Überraschung erlebten mehrere Iffezheimer Vereine 
in der vorletzten Woche. Die VR-Bank in Mittelbaden hatte Ver-
einsvertreter in die Iffezheimer Geschäftsstelle geladen. Mit einem 
kleinen Sektempfang begrüßte Vorstandssprecher Herr Knapp ge-
meinsam mit seinem Kollegen Herrn Menges und Frau Hensel die 
Anwesenden. Die VR-Bank zeigt sich jedes Jahr großzügig bei der 
finanziellen Unterstützung der Vereine in ihrem Einzugsgebiet. So 
erfolgte auch die offizielle Übergabe der diesjährigen Spenden in 
Form eines gemeinsamen Spendenschecks. Strahlende Gesichter 
der Vereinsvertreter und -vertreterinnen gab‘s dann beim gemein-
samen Foto. Herzlichen Dank!

CHORissimA e. V.

Erfolgreiche Lichternacht
Am vergangenen Samstag fand unsere 10. Lichternacht statt. Und 
es war wieder ein großer Erfolg! Die Kirche war sehr gut besucht, 
und spätestens, als die CHORissimAs mit den Kerzen auf die Büh-
ne liefen, war die adventliche Stimmung da. Das Programm fing 
mit zwei deutschen Weihnachtsliedern von Klaus Heitzmann an. 
Gleich danach wurde das Publikum schon zum Mitsingen animiert, 
spätestens bei „O, Tannenbaum“ machte die ganze Gemeinde mit. 

Darauf folgte der besinnliche Teil, CHORissimA sang Domine Deus 
und darauf folgten drei Ave Marias. Das „Ave Maria“ von Michal 
Lorenc aus dem Film „Provocateur“ wurde von unserer Chorleiterin 
Ulianah Nesterova vorgetragen, die mit ihrer wunderbaren Stim-
me die ganze Kirche füllte. Unser erster Block wurde mit einem 
schönen Weihnachtslied „Simple Holiday Joys“abgeschlossen. 
Wir machten die Bühne frei für unsere Gäste aus Bietigheim. Der 
gemischte „Chor Cantasmi“, unter der Leitung von Holger Becker, 
sangen fünf Lieder, die nach und nach das Tempo steigerten, von 
„In dir ist Freude“ von Giovanni Gastoldi bis „Go, tell it on the 
Mountain“. Beim letzten Lied war das Publikum voll dabei und hat 
mitgesungen und geklatscht. Die Gemeinde durfte gleich weiter 
singen, vollstimmig klang „alle Jahre wieder“ durch die Kirche. 
Jetzt begann CHORissimA mit ihrem moderneren Teil. Mit „Can 
you feel the love tonight“ von Elton John begannen wir noch sehr 
ruhig. Aber bei „I will follow him“ aus dem Film „Sister Act“ war 
die Stimmung gelöst. „Like a prayer“ von Madonna war ein gran-
dioser Abschluss. Wenn aber schon zwei Chöre da sind, gehört 
ein großes Finale dazu, und CHORissimA und Cantasmi sangen 
zusammen „Christmas lullaby“ von John Rutter. Als Zugabe gab es 
„White Christmas“ mit der wunderbaren Bassstimme von Carsten 
Homburg von Cantasmi. 

 

Wir danken herzlich unserer Chorleiterin Ulianah Nesterova, mit 
der wir uns intensiv auf diese Lichternacht vorbereitet haben. 
Am Klavier wurden wir von Frau Inna Lorgin begleitet. Besondere 
musikalische Akzente setzte auch in diesem Konzert Katharina 
Loghin-Götz mit ihrem tollen Flötenspiel. Herzlichen Dank dafür!
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Im Anschluss an das Konzert in der Kirche wurde das Angebot 
der Sängerinnen auf dem kleinen Weihnachtsmarkt zwischen 
Kirche und Rathaus gut angenommen. Glühwein, selbst gekochte 
Lauchsuppe und Bratwurst vom Grill wurden gern verzehrt. Unsere 
Hildaherzen und Linzertorten fanden dankbare Abnehmer. Der 
Platz war gut gefüllt, die beleuchteten Zelte und Tische und der 
Weihnachtsbaum vor dem Rathaus verbreiteten eine wunderbare 
Atmosphäre und boten wieder einmal einen stimmungsvollen 
Rahmen. 
Wir sagen Dankeschön allen, die zum Gelingen unserer Lichter-
nacht beigetragen haben. Wir bedanken uns bei unseren Gästen 
und sagen auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihren Besuch 
bei uns und Ihre Unterstützung.

Termine
Wir machen eine kurze Pause. Nächste Probe ist am 7. Januar 2026 
um 19.30 Uhr im Pavillon der Grundschule Iffezheim. Interessierte 
Frauen, mit oder ohne gesanglicher Erfahrung, sind jederzeit herz-
lich eingeladen, bei der Probe vorbeizukommen.
Freitag, 6. Februar, 18.00 Uhr, musikalische Umrahmung des Got-
tesdienstes Maria Lichtmess.

Aktuelle Informationen
www.chorissima-iffezheim.de oder folgt uns auf Instagram.

Musikverein Iffezheim e. V.

Weihnachtsgruß
Der MVI wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes besinn-
liches Weihnachtsfest mit der Hoffnung auf mehr Frieden auf der 
Welt und einen guten Start ins neue Jahr. 

Proben
Weihnachtspause bis 13.01.2026

Termine
21.12.2025, 15:30 Uhr, Weihnachten im Stall, Start an der kath. 
Kirche

Weitere Infos
findet ihr auch unter www.musikverein-iffezheim.de

MGV Liederkranz Iffezheim

Frohe Weihnachten
Die Sänger des „Männergesangverein-Liederkranz“ wünschen 
allen Familien und Bürgern Iffezheims geruhsame und friedvolle 
Weihnachtstage und ein gutes, gesundes neues Jahr!

Termine:
Freitag, 19.12.	 Abschlusssingstunde (19:00 Uhr)
Sonntag, 28.12.	� TduS (Tag des unschuldigen Sängers)  

(ab 16 Uhr)
Montag, 05.01.	 Sonderprobe um 19:30 Uhr
Mittwoch 07.01.2026	 Neujahrsempfang der Gemeinde
Samstag, 07.02.2026	 Kappenabend
Samstag, 28.02.2026	 Generalversammlung

Mehr über den Chor und über uns Sänger erfährt man auf unserer 
Homepage 
mgv-liederkranz-1857-Iffezheim.de

Anglerkameradschaft Iffezheim e. V.

Abholung Weihnachtsforellen
Liebe Kunden, am Samstag, 
20. Dezember 2025, können 
zwischen 14 und 16 Uhr die be-
stellten, geräucherten Forellen 
am Vereinsheim Quellloch ab-
geholt werden. 

Glühwein trinken 
für unsere Mitglieder
Um aber die weihnachtliche 
Zeit aus Sicht des Vereins nicht 
ganz aus den Augen zu verlie-
ren laden wir alle Mitglieder 
am Samstag den 20.12.2025 
von 16 - 19 Uhr auf leckeren 
Glühwein/Kinderpunsch und 
Bratwurst am Quellloch ein.
Im Anschluss an unseren Weihnachts-Räucherforellen-Verkauf 
wollen wir hier den Raum für nette Gespräche in der besinnlichen 
Zeit schaffen und uns die Möglichkeit geben, das Jahr unter uns 
Anglern nochmal Revue passieren zu lassen.

Schöne Weihnachten
Weihnachten steht vor der Tür und ein aufregendes Vereinsjahr 
neigt sich dem Ende zu. 
Die Anglerkameradschaft Iffezheim wünscht allen Mitgliedern und 
Freunden des Vereins eine besinnliche Weihnachtszeit und ein 
gesundes und frohes neues Jahr 2026.

Fußballverein Iffezheim

Rückblick Hinrunde
Hinrunde Team I
Die Hinrunde der ersten Mannschaft war durchmischt, jedoch in 
Zahlen stark:
15 Spiele, 11 Siege, 1 Unentschieden und 3 Niederlagen sprechen 
für eine konstante Leistung. Mit einem Torverhältnis von 34:17 und 
33 Punkten steht die Mannschaft aktuell auf einem guten 5. Platz.
Der Rückstand auf die Tabellenspitze beträgt lediglich 5 Punkte, 
und das bei einem Spiel weniger als die Konkurrenz. Das zeigt, 
dass die Mannschaft voll im Rennen um die oberen Plätze ist.
Die Defensive hat sich stabil präsentiert, nur 17 Gegentore in  
15 Spielen sind ein klarer Beweis für eine solide Abwehrarbeit. 
Offensiv überzeugt das Team ebenfalls mit 34 Treffern - ein Schnitt 
von mehr als zwei Toren pro Spiel.
Fazit: Die Hinrunde war erfolgreich, die Mannschaft hat sich in der 
Spitzengruppe etabliert. Mit der richtigen Einstellung und etwas 
Glück ist in der Rückrunde sogar noch mehr drin - vielleicht sogar 
der Angriff auf die Tabellenspitze!

Hinrunde Team II
Die zweite Mannschaft hat ebenfalls eine gute Hinrunde hingelegt:
12 Spiele, 8 Siege, 1 Unentschieden und 3 Niederlagen ergeben 
starke 25 Punkte. Mit einem überragenden Torverhältnis von 64:13 
stellt das Team die offensivstärkste Mannschaften der Liga - mehr 
als 5 Tore pro Spiel sprechen für eine enorme Durchschlagskraft.
Aktuell belegt die Mannschaft einen hervorragenden 2. Platz, nur  
4 Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze. Die Defensive zeigt 
sich ebenfalls stabil: Nur 13 Gegentore in 12 Spielen sind ein kla-
rer Beweis für konzentrierte Abwehrarbeit.
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Fazit: Die Hinrunde war ein voller Erfolg! Die Mannschaft hat sich 
wieder als ernsthafter Titelanwärter etabliert. Mit dieser Offensiv- 
power und der richtigen Einstellung ist in der Rückrunde alles mög-
lich - vielleicht sogar der große Wurf.

Ein Tor von Connor Huber beim letzten Heimspiel dieses Jahr

Termine und Ergebnisse Jugendabteilung
Wir sind gut, bei uns macht‘s Spaß!
Die Jugendabteilung des FV Iffezheim ist am 23.12. und 24.12. 
wieder beim Edeka-Oser behilflich beim einpacken Ihrer Weih-
nachtseinkäufe.
Nutzen Sie dieses Angebot bitte zahlreich.
Die Jugend bedankt sich schon einmal im Voraus für ihre Unter-
stützung.
Wir wünschen allen Trainerinnen und Trainern, Betreuerinnen und 
Betreuern, den Eltern und den Jugendspielerinnen und Jugend-
spielern eine schöne und erholsame Weihnachtszeit. Ebenso allen 
aus der großen FV I-Familie.

Einladung zum Budenzauber am 30.12.
Wie in den letzten Jahren, findet auch dieses Jahr wieder der 
FVI-Budenzauber statt. Alle ehemaligen Spieler, aktive Spieler, 
Jugendtrainer sowie der A-Jugend sind herzlich eingeladen, sich 
bis zum 21.12. für den Budenzauber, am 30.12., anzumelden.
Meldet euch einfach direkt bei Cedric Huber unter: 
cedi.huber@googlemail.com
Wir freuen uns auf euch!

Ehrung für unsere Meisterschaft - FV Iffezheim II
Anfang Dezember durften wir einen besonderen Moment erleben: 
Die Gemeinde Iffezheim hat uns im Rahmen des Ehrungsabends 
für unsere herausragende Leistung in der vergangenen Saison 
geehrt.
Unsere zweite Mannschaft wurde für den Gewinn der Meisterschaft 
ausgezeichnet - ein großartiger Erfolg, der nur durch Teamgeist, 
Einsatz und Leidenschaft möglich war.
Ein herzliches Dankeschön an die Gemeinde für diese Anerken-
nung und an alle Spieler, Trainer und Unterstützer, die diesen Titel 
möglich gemacht haben. Gemeinsam blicken wir voller Motivation 
auf die kommenden Herausforderungen!

Die Meistermannschaft 2024/2025

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Die Vorstandschaft des FV Iffezheim 1919 e. V. wünscht allen Mit-
gliedern eine besinnliche Adventszeit und frohe Weihnachten.
Vielen Dank für eure Unterstützung im vergangenen Vereinsjahr!
Einen guten Rutsch und alles Gute für das neue Jahr 2025.

Förderverein Baden Galopp 
Iffezheim e. V.

Termine 2026
Mitgliederversammlung
Mittwoch, 3. Juni

Frühjahrs-Meeting
Donnerstag, 4. Juni
Samstag, 6. Juni
Sonntag, 7. Juni

Rennbahn-Picknick
Sonntag, 19. Juli

Vereinsausflug nach Bad Harzburg
Freitag, 24. bis Sonntag, 26. Juli

Grosse Woche
Samstag, 29. August
Sonntag, 30. August
Mittwoch, 2. September
Samstag, 5. September
Sonntag, 6. September

Sales & Racing-Festival
Freitag, 16. Oktober
Sonntag, 18. Oktober

Kleinkaliber Schützenverein 
 Iffezheim

Weihnachtsgrüße und die besten Wünsche für das neue Jahr
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Mitglieder, Helfer, Unterstützer und Freunde unseres Vereins,
ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu. Eines der größten 
Highlights war zweifellos das 100-jährige Jubiläum unseres Schüt-
zenvereins, das wir in diesem Jahr gemeinsam feiern durften. Die-
ses besondere Jubiläum hat uns erneut gezeigt, wie stark unsere 
Gemeinschaft ist und wie viel Herzblut in unserem Verein steckt.
Unser herzlicher Dank gilt allen Mitgliedern, die unseren Verein 
lebendig halten, den Helferinnen und Helfern, die mit großem 
Einsatz im Hintergrund wirken, der Gemeinde Iffezheim, unseren 
Sponsoren und Unterstützern, die unsere Arbeit ermöglichen, den 
örtlichen Vereinen, mit denen wir vertrauensvoll und freundschaft-
lich zusammenarbeiten, dem Schützenkreis und Südbadischen 
Sportschützenverband, sowie allen Gästen unserer Veranstal-
tungen, die unsere Feste und Jubiläumsfeierlichkeiten bereichert 
haben.
Zum Ausklang dieses Jahres wünschen wir der gesamten Ein-
wohnerschaft unserer Gemeinde ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest. Mögen die Feiertage Ihnen Frieden, Freude und 
erholsame Stunden im Kreise Ihrer Liebsten schenken.
Für das kommende Jahr 2026 wünschen wir Ihnen einen guten 
Start, Gesundheit, Erfolg und viele schöne Momente. Wir freuen 
uns darauf, auch im neuen Jahr gemeinsam aktiv zu sein und an 
die positiven Erlebnisse anzuknüpfen.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünscht der Schützen-
verein Iffezheim. 
Neujahrsschießen
Auch 2026 beginnen wir traditionell das Sportjahr wieder mit dem 
Neujahrsschießen. Dieses findet am 4. Januar 2026 um 10 Uhr 
statt. Die letzten Durchgänge beginnen um 12 Uhr, anschließend 
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findet die Siegerehrung statt. Neben der Disziplin „Kleinkaliber 
liegend“ kann auch „Kleinkaliber Auflage“ geschossen werden. 
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme an unserem traditionellen 
Jahresauftakt. 

Trainingsbetrieb
Über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel ruht der 
Trainingsbetrieb. Das erste Training findet am Sonntag den 
11.01.2026 statt. 

Vorschau- Termine 2026
04.01. 	 Neujahrsschießen
13.03. 	 Generalversammlung
16/17.05. 	 Schützenfest
01. - 04.10. 	Partnerschaftsbesuch in Hoppegarten
16/18.10. 	 Sales and Racing Rennbewirtung
21.11. 	 Königsfeier
13.12. 	 Adventsschießen 
18.12. 	 Jahresabschluss

Kleintierzuchtverein Iffezheim

Monatsversammlung und Jahresabschluss 
Am 29. Dezember 2025 findet die letzte Monatsversammlung mit 
Jahresabschluss ab 18:00 Uhr in der Zuchtanlage statt.
Bitte um Rückmeldung bis 23. Dezember 2025 bei Michael unter 
der Telefonnummer 07229/30 86 88.

Weihnachtsgrüße 
Einst zur Besinnung erkoren, hat Weihnachten diesen Sinn bald 
verloren. Trotz Stress und Hektik weit und breit, wünscht der Klein-
tierzuchtverein C91 Iffezheim eine friedliche und stille Zeit. 
Die Vorstandschaft des Kleintierzuchtvereins möchte sich auf die-
sem Wege nochmals ganz herzlich bei allen Mitgliedern, Freunden 
und Gönnern des Vereins für die tatkräftige Unterstützung in 2025 
bedanken.
Einen Dank auch für die gute Zusammenarbeit und das entgegen-
gebrachte Vertrauen. 
Wir wünschen der gesamten Einwohnerschaft einen gesunden 
Start in das neue Jahr 2026.
Den Züchtern unseres Vereins wünschen wir bei den noch an-
stehenden Ausstellungen viel Erfolg und selbstverständlich gute 
Zucht, damit wir an unserer Ausstellung unseren Besuchern wieder 
unsere Zuchterfolge präsentieren können.

Iffzer Rheinwaldhexen e. V.

Glühweinhock
Unser Wichtel steht schon in den 
Startlöchern.
Morgen findet ab 15:00 Uhr un-
ser Glühweinhock statt, worauf 
wir uns sehr freuen, euch alle 
begrüßen zu dürfen. 
Für die zahlreichen Anmeldungen 
der Kinder zu unserer Wichtelak-
tion während des Glühweinhocks 
wollen wir uns herzlich bei euch 
bedanken. Die Plätze sind bereits 
jetzt vollständig vergeben.
Unser Wichtel ist schon sehr ge-
spannt und freut sich sehr darauf, 
die Kinder begrüßen zu dürfen. 

Die Ausgabe der Wichtelgeschenke findet morgen, zwischen 16:00 
und 16:45 Uhr, statt. 
Wir freuen uns, gemeinsam mit euch einen gemütlichen Abend zu 
verbringen.

Frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr 2026
Besinnliche, geruhsame Feiertage und einen guten Rutsch in das 
Jahr 2026 wünschen wir der gesamten Einwohnerschaft, unseren 
aktiven und passiven Mitgliedern, unseren Sponsoren sowie allen 
Iffzer Vereinen.

Iffezheimer Carnevals-Club

Prunk- und Fremdensitzungen 2026
In wenigen Wochen ist es wieder so weit. Der ICC veranstaltet sei-
ne Prunk- und Fremdensitzungen am 16. und 17. Januar 2026 im 
Badener Turf Treff auf der Bénazet-Tribüne (Rennbahn Iffezheim).
Alle Akteure sind bereits fleißig am Proben, um Ihnen ein unter-
haltsames und kurzweiliges Programm bieten zu können.
Alle Kartenbestellungen können ab sofort bei allen Elfer- und 
Kleinen Räten persönlich, per E-Mail unter karten@icc75.de sowie 
unter folgenden Telefonnummern getätigt werden. Der Preis pro 
Karte liegt bei 16 €. Alle Veranstaltungen beginnen um 19:11 Uhr.

Name	 Telefon
Joachim Bosler	 5222
Rainer Braun	 0160/4484386
Holger Deutschmann	 0175/2051787
Ingmar Fritz	 0159/01204898
Hans Gress	 2973
Daniel Haas	 2658
Jens Kalkbrenner	 697528
Alexander Leuchtner	 0175/2403342
Jonas Maier	 0172/7751440
Herbert Sauter	 3379
Valentin Sauter	 0176/57675076
Julian Schäfer	 6030136
Alexander Schneider	 0173/4986050
Matthias Schneider	 0178/4125211
Marc Schwander	 0172/7223601
Markus Sterner	 6239850
Matthias Stiefel	 0172/2557519
Steffen Strobel	 6239908

Neue Tierhilfe e. V.

Heiligabend auf dem Buchtunger Tierhof 
Wir jedes Jahr veranstalten wir wieder unsere „Einstimmung auf 
den Heiligabend“ und laden alle dazu recht herzlich ein. Aufgrund 
des Sturmschadens und dessen Folgen wird die Veranstaltung 
diesmal im vorderen Bereich unseres Tierhofs stattfinden.
Ab 13.00 Uhr laden wir Sie, Ihre Familien, Freunde und Ihre Vier-
beiner zu Glühwein, Kaffee und frisch gebackenen Waffeln ein.
„Sigi“ wird uns dabei mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern 
begleiten und um ca. 15.00 Uhr findet ein Gottesdienst mit an-
schließender Segnung von Mensch und Tier statt.
Sie alle sind dazu herzlich willkommen!
Unser Gnadenhofbereich bleibt weiterhin dauerhaft geschlossen.
Zu vermittelnde Tiere sind an diesem Tag nicht kennenzulernen und 
unser Tierhof bleibt bis einschließlich 01.01.2026 geschlossen! 
Wir sind wie gewohnt ab 2. Januar 2026 wieder zu den Öffnungs-
zeiten dienstags, freitags, samstags, sonntags von 15 - 17 Uhr für 
euch da...



51-52/202520 Gemeindeanzeiger 

20

Buchtunger Tierhof und Gnadenhof
Buchtunger Hof 5
76547 Sinzheim-Kartung
Telefon 07221/276261
www.neuetierhilfe.de
Ihr findet uns auch auf Facebook und Instagram.
Wir wünschen allen Tierfreunden und ihren tierischen Familienmit-
gliedern im Namen vom gesamten Team eine wunderbare Weih-
nachtszeit, Zeit für sich selbst, Zeit zum Miteinander-Kuscheln, Zeit 
zum „Runterfahren“, Zeit für Liebe, Harmonie und Glücklichsein... 
und einen gesunden Start ins neue Jahr!
Bitte, bitte denkt daran, an Silvester der Tiere wegen auf Knall- und 
Feuerwerk zu verzichten! Wir müssen ihnen nicht absichtlich Angst 
und Schrecken einjagen und der Umwelt zuliebe kann jeder seinen 
Beitrag dazu leisten und darauf verzichten...

Obst- und Gartenbauverein 
Iffezheim

Weihnachtsgrüße
Der Obst- und Gartenbauverein Iffezheim wünscht allen Mitglie-
dern, Helfern, Gästen und Spendern ein friedvolles Weihnachtsfest 
im Kreise eurer Familien. Ein Weihnachtsfest mit etwas Zeit und 
Erholung vom Alltag. Möge das diesjährige Fest und auch das neue 
Jahr 2026 euch reich mit Zufriedenheit, Glück und Gesundheit 
beschenken. Vielen Dank für eure Unterstützung und euer Engage-
ment im vergangenen Jahr. 

Initiativgruppe Naturschutz 
Iffezheim e. V.

Danke
Die Natur ist wertvoll und wichtig, sie ist unser kostbarstes Erbe. 
Dank des Engagements vieler Menschen wurde auch im Jahr 2025 
viel getan um das Erbe zu schützen und zu bewahren. Auch viele 
Menschen in Iffezheim haben dazu beigetragen. Dafür ein herzli-
ches Dankeschön. 
In diesem Jahr war das Projekt Rheinfeld ein Schwerpunkt unserer 
Aktionen. Und es war schön zu sehen und zu erfahren, wie viele 
uns unterstützt haben. 
Deshalb ein ganz besonderer Dank an alle, die sich eingebracht 
haben, durch Geldspenden, durch Bäume pflanzen, durch Samen 
ausbringen etc., etc.. Wir hoffen, dass die „Saat“ aufgeht und dass 
der entstehende Wald den Klimaveränderungen standhält und 
unsere Nachfahren erfreut. 
Allen unseren Vereinsmitgliedern, unseren Unterstützern und allen 
Iffezheimer-innen wünschen wir frohe Weihnachten und einen gu-
ten Start in ein friedvolles Jahr 2026.

Kolpingsfamilie Iffezheim

Die Kolpingsfamilie in den sozialen Medien 
Wer immer auf dem Laufenden bleiben möchte, findet aktuelle 
Informationen der Kolpingsfamilie auch in den Sozialen Medien: 
Bei Instagram unter @kolpingsfamilie_iffezheim und 
@kolpingjugend_iffezheim und/oder dem Whats-
App-Kanal der Kolpingsfamilie Iffezheim (Link zum 
Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Dx-
Vl297587HunUM43 oder mit dem QR-Code).

Jubiläumsjahr2026, Anstecker zum 100-jährigen Jubiläum
Liebe Mitglieder, unser „Jubiläumsjahr 2026“ steht nun direkt vor 
der Tür. Beim Kolpinggedenktag gab es einen ersten Ausblick auf 
die geplanten Feierlichkeiten - und für alle Mitglieder gab‘s den 
neuen „Kolping-Anstecker“ zu unserem Jubiläumsjahr.
Wer noch keinen Kolping-Pin bekommen hat, darf sich gerne 
per E-Mail (info@kolping-iffezheim.de) oder telefonisch (unter 
0151/868481077) an die Vorstandschaft wenden.

Cäcilienverein Iffezheim

Weihnachtsgrüße
über die Weihnachtsfeiertage singen wir
- am 24.12.	 10.30 Uhr im Haus Edelberg ( kleine Besetzung)
- am 24.12.	 17.00 Uhr in der Pfarrkirche in Iffezheim
- am 25.12.	 9.00 Uhr in der Pfarrkirche in Wintersdorf

Friede auf Erden
Nehmt euch alle an die Hand
Ein jeder Mensch in jedem Land
Fröhliche Weihnacht in Stadt und in Land
Ihr Kirchenchor Sankt Birgitta Iffezheim
Ihre Chorgemeinschaft Iffezheim/Wintersdorf

kfd Frauentreff Iffezheim

Weihnachtsfeier
Vergangenen Freitag veranstaltete der Kfd Frauentreff seine Weih-
nachtsfeier.

Hierzu trafen sich die Frauen im festlich geschmückten Kolping-
haus und brachten feine süße und herzhafte Köstlichkeiten mit, so 
dass wir ein schönes Buffet hatten. Nach einer kurzen besinnliche 
Einführung zum Advent durch Martina und Sibylla ging es zum ge-
mütlichen Teil über. Bei dem Verzehr der Köstlichkeiten und netten 
Gesprächen verging der Abend wie im Fluge. Auch bedanken wir 
uns beim Senioren-Treff, welche tags zuvor ihre Weihnachtsfeier 
veranstalteten, und uns aus diesem Grunde die schöne Tischdeko 
überlassen hatten. 
Die Vorstandschaft des Kfd Frauentreff wünscht allen Mitgliederin-
nen eine schöne besinnliche Weihnacht und ein gutes neues Jahr. 
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Bitte vormerken: Am 14. Januar 2026 findet um 19:30 Uhr unsere 
Jahresversammlung im Kolpinghaus statt. Weitere Information 
folgt noch.
Zum Schluss wünschen wir der gesamten Iffezheimer Bevölkerung 
eine schöne besinnliche Weihnacht und einen guten neuen Start 
ins neues Jahr.

Seniorentreff  
der kath. Pfarrgemeinde St. Birgitta

Adventsfeier - Ein besinnlicher und schöner Nachmittag
Über 40 Seniorinnen und Senioren hatten sich am vorletzten 
Donnerstag im Kolpinghaus eingefunden. Dort erwartete sie eine 
adventlich geschmückte Kaffeetafel.

Nach einer kurzen Begrüßung feierte Pfarrer Padinjarakadan ge-
meinsam mit allen Anwesenden eine kleine Andacht.

In den Mittelpunkt seiner Adventsbesinnung stellte er die Fra-
ge, was die Adventszeit für jeden einzelnen wirklich bedeutet 
und worauf wir uns in dieser Zeit vorbereiten. Die ausgewählten 
Adventslieder bezogen sich auf diese Fragestellung und wurden 
von unserem Organisten Josef Müller auf dem Klavier begleitet. 
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an ihn dafür, dass er 
diesen musikalischen Part übernommen hat.
Bei Kaffee und Kuchen gab es dann reichlich Gelegenheit sich ge-
mütlich auszutauschen und alte Kontakte zu vertiefen. 
Nach dieser Stärkung kam dann der große Auftritt der kleinen 
Menschen. Denn die Mukis des Musikvereins Iffezheim sangen 
und tanzten mit großer Leidenschaft und Ernsthaftigkeit Weih-
nachtslieder für ihre Zuhörer. Als Dank bekam jedes Vorschulkind 
ein kleines Geschenk, aber sicher war der riesige Applaus für die 
fast perfekte Darbietung genauso schön.
Und im Anschluss daran holte Josef Müller sein Akkordeon hervor 
und der ganze Saal sang begeistert und laut die Weihnachtslieder 
mit, die von ihm angestimmt wurden. Gemeinsames Singen macht 
einfach Freude und stiftet Gemeinschaft! 
Aber auch ein schöner Nachmittag geht einmal zu Ende. Es war auf 
jeden Fall - so das Empfinden der Gäste und der Organisatoren - 
ein Nachmittag, der allen sehr viel Freude bereitet hat.
Doch zuvor verabschiedete sich das ganze Organisationsteam des 
Seniorentreffs mit einem Dankeschön für die große Resonanz, 
welche die Veranstaltungen in den zurückliegenden beiden Jahren 
gefunden haben und mit guten Wünschen für Weihnachten und 
das kommende Jahr.
Und auch im Jahr 2026 Jahr dürfen sich alle auf die vielfältigen 
Aktivitäten freuen, die im Jahresprogramm des Seniorentreffs an-
geboten werden. 

Besichtigung der Schlosskirche und der Bernharduskirche
in Rastatt
Am Donnerstag, 08.01. organisiert der Seniorentreff einen Nach-
mittagsausflug nach Rastatt. Dort ist die Besichtigung der Schloss-
kirche vorgesehen, die nur im Rahmen einer ca. knapp eine Stunde 
dauernden Führung möglich ist. Danach werden wir auch noch kurz 
die älteste Kirche in Rastatt, die Kirche St. Bernhard anschauen, 
die an diesem Nachmittag extra für unsere Gruppe geöffnet sein 
wird. Es besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, im Anschluss an die 
Kirchenbesichtigung gemütlich Kaffee zu trinken.
Vorgesehen sind Hin-und Rückfahrt mit dem Bus der Linie 234. 
Fahrt und Fußweg zum Schloss dauern ca. 25 Minuten. Die Kosten 
für Bus und Führung dürften etwa 12 Euro betragen. Der Bus fährt 
um ca. 13.30 Uhr in Iffezheim los und wir werden um ca. 18 Uhr 
wieder zurück sein. 
Jeder, der mag, gleich welchen Alters oder welcher Konfession, ist 
dazu herzlich eingeladen. Allerdings ist die Teilnehmerzahl auf-
grund konservatorischer Gründe bei der Schlosskirchenführung 
auf 20 Personen beschränkt. Um uns die Planung zu ermöglichen, 
ist eine Anmeldung bis zum 27.12.2025. erforderlich. Dabei sollte 
eine gültige Mailadresse oder eine Telefonnummer angegeben 
werden, damit wir die Details für den Ausflug allen Teilnehmern 
zukommen lassen können.

Anmeldemöglichkeiten 
Am einfachsten ist die Anmeldung unter unserer E-Mail-Adresse:
seniorentreff-iffezheim @web.de oder persönlich bei einem der 
Mitglieder des Organisationsteams.
Alternativ ist die Anmeldung unter folgender Telefonnummer mög-
lich: 07229/6239304
Bitte sprechen Sie auf den Anrufbeantworter - wir rufen zurück. 

Sie haben Fragen zu Ihrem 
Abonnement?
Kontakt: abo@duerrschnabel.com
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Kirchliche Nachrichten
Kath. Kirchengemeinde Iffezheim-Ried
Pfarrei St. Birgitta
Lindenstraße 2
76473 Iffezheim

Telefon: 07229-870

Fax: 07229-30 81 53

Pfarrer Vincent Padinjarakadan

Öffnungszeiten: 
Mittwoch und Freitag von 9.00 – 11.00 Uhr

E-Mail: Kontakt@kath-iffezheim-ried.de
www.kath-iffezheim-ried.de

Gottesdienste
Samstag, 20.12.
15:00 Iffezheim
Beichtgelegenheit 
17:00 ! Wintersdorf
Adventskonzert mit dem Flöten Ensemble „Flauto dolce“ umrahmt 
mit weihnachtlichen Gesangsstücken
18:00 Ottersdorf
Eucharistiefeier für Franziska und Friedrich Rusch; 
mitgestaltet vom „Findet-Jesus-Team“ für Kinder, Jugendlichen 
und Familien. 
Anschließend Verkauf von Weihnachtsplätzchen.
18:00 Iffezheim
Wort-Gottes-Feier
Sonntag, 21.12. - 4. Adventssonntag

9:00 Wintersdorf
Eucharistiefeier 
10:30 Plittersdorf
Eucharistiefeier für Franz Loris und alle Angehörigen 
15:30 Iffezheim
Krabbelgottesdienst „Weihnachten im Stall“ 
17:00 ! Ottersdorf
Bußfeier im Advent 
18:00 Iffezheim
Abend der offenen Kirche 
Montag, 22.12.
18:00 Iffezheim
Friedensgebet
Dienstag, 23.12.
17:00 ! Wintersdorf
Andacht Lebendiger Adventskalender
Mittwoch, 24.12. - Heiligabend - Adveniat-Kollekte
Weihnachtslicht-Stumpenkerzchen werden gegen eine Spende 
am Eingang der Kirchen angeboten. 
Bitte Gotteslob mitbringen.
10:30 Iffezheim
Haus Edelberg: Wortgottesdienst zum Hl. Abend
mitgestaltet von Mitgliedern des Kirchenchores 
11:00 Iffezheim
Haus Birgitta: Heilig - Abend - Feier 
14:30 Iffezheim
Kinderkrippenfeier
16:00 Wintersdorf
Evangelischer Gottesdienst am Hl. Abend 
16:30 Plittersdorf
Kinderkrippenfeier 
17:00 Iffezheim
Christmette der Gemeinde mitgestaltet vom Kirchenchor, 
mit Adveniat-Kollekte
18:00 Ottersdorf
Christmette der Gemeinde mitgestaltet vom Kirchenchor 
und Musikverein, mit Adveniat-Kollekte

22:30 Plittersdorf
Gottes Wort in Heiliger Nacht mitgestaltet vom Cantemus-Chor. 
Anschließend gemütliches Beisammensein bei Glühwein
Donnerstag, 25.12. - Weihnachten
Weihnachtslicht-Stumpenkerzchen werden gegen eine Spende 
am Eingang der Kirchen angeboten. 
Bitte Gotteslob mitbringen.

9:00 Wintersdorf
Festgottesdienst zu Weihnachten 
mitgestaltet vom Kirchenchor, mit Adveniat-Kollekte
10:30 Plittersdorf
Festgottesdienst zu Weihnachten mitgestaltet vom Kirchenchor 
und dem Musikverein, mit Adveniat-Kollekte 
18:00 Iffezheim
Feierliche Weihnachtsvesper mit Aussetzung und eucharistischem 
Segen
Freitag, 26.12. - Zweiter Weihnachtstag
Weihnachtslicht-Stumpenkerzchen werden gegen eine Spende am 
Eingang der Kirchen angeboten. 
Bitte Gotteslob mitbringen.

9:00 ! Iffezheim
Festgottesdienst zu Weihnachten
10:30 ! Ottersdorf
Festgottesdienst zu Weihnachten für Sylwester und Marta Mitko 
und alle verstorbenen Angehörige der Familien Mitko und Kuschka. 
Mitgestaltet vom Gemeindeteam. 
Mit Verabschiedung der Ministranten
Samstag, 27.12.
18:00 Plittersdorf
Wort-Gottes-Feier 
18:00 Wintersdorf
Eucharistiefeier zum Jahresschluss mit Te Deum. 
Mit Segnung der Kinder 
Sonntag, 28.12. 

9:00 Ottersdorf
Eucharistiefeier Mit Segnung der Kinder 
10:30 Iffezheim
Eucharistiefeier zum Jahresschluss mit Te Deum. 
Mit Segnung der Kinder
18:00 Iffezheim
Rosenkranz 
Dienstag, 30.12.
18:00 Plittersdorf
Marienkapelle Plittersdorf: 
Eucharistiefeier in der Marienkapelle mit Te Deum und sakramen-
talem Segen
Mittwoch, 31.12. - Hl. Silvester
17:00 ! Ottersdorf
Eucharistiefeier zum Jahresschluss mit Te Deum 
und sakramentalem Segen
17:00 ! Wintersdorf
Ökumenischer Jahresschlussgottesdienst 
Donnerstag, 01.01. - Neujahr
17:00 ! Iffezheim
Eucharistiefeier zum Neujahr für Traudel Königer
Samstag, 03.01.
18:00 Ottersdorf
Wort-Gottes-Feier
Sonntag, 04.01.

9:00 ! Iffezheim
Eucharistiefeier zum Fest Dreikönig 
mit Aussendung der Sternsinger
10:30 Plittersdorf
Eucharistiefeier zum Fest Dreikönig 
10:30 Wintersdorf
Gemeindehaus St. Michael: Neujahrsempfang
18:00 Iffezheim
Rosenkranz 
Montag, 05.01.
14:30 Wintersdorf
Rosenkranz- Andacht
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Dienstag, 06.01.
Kollekte: Sternsinger-Aktion

9:00 Wintersdorf
Eucharistiefeier zum Fest Dreikönig mit Aussendung der Sternsinger
10:30 Ottersdorf
Eucharistiefeier zum Fest Dreikönig 
17:00 Ottersdorf
Großer Saal Gemeindehaus St. Ägidius: Neujahrsempfang
Mittwoch, 07.01.
18:00 Iffezheim
Rosenkranz 
Donnerstag, 08.01.

7:45 Plittersdorf
Schülergottesdienst
16:00 Iffezheim
Haus Edelberg: Eucharistiefeier
18:00 Wintersdorf
Eucharistiefeier 
Freitag, 09.01.
18:00 Wintersdorf
Eucharistiefeier anschließend Dankessen für die Mitarbeiter in der 
Festhalle 
Samstag, 10.01.
18:00 Plittersdorf
Eucharistiefeier
18:00 Wintersdorf
Wort-Gottes-Feier 
Sonntag, 11.01.

9:00 Ottersdorf
Eucharistiefeier 
10:30 Iffezheim
Eucharistiefeier mit Seelenmesse für Frau Edith Eberle 
18:00 Iffezheim
Rosenkranz 

Verschiedene Angebote im Advent und Gelegenheit zur Beichte
Im Advent gibt es in unserer Kirchengemeinde verschiedene An-
gebote:
-	� Samstag, 20.12.2025, um 15.00 Uhr, Beichtgelegenheit in der 

Pfarrkirche Iffezheim
-	� Samstag, 20.12.2025, um 17.00 Uhr, Blockflötenkonzert mit 

dem Ensemble Flauto dolce in der Pfarrkirche Wintersdorf.
-	� Sonntag, 21.12.2025, um 17.00 Uhr, Bußgottesdienst in der 

Pfarrkirche Ottersdorf
-	� Sonntag, 21.12.2025, ab 18.00 Uhr, Abend der offenen Kirche 

in Iffezheim

Kranken- und Hausbesuch an Weihnachten
Gerne wird ein Haus- und Krankenkommunionbesuch für die ge-
samte Kirchengemeinde Iffezheim-Ried, insbesondere im Zeitraum 
vor und um Weihnachten oder in der Zeit danach, angeboten. Die 
Möglichkeit der Haus- und Krankenkommunion zu Weihnachten 
2025 besteht für den Montag, 22.12., Dienstag, 23.12. sowie am 
Samstag, 27.12.2025.
Menschen, die krankheits-/altersbedingt nicht mehr oder nur schwer 
die Wohnung verlassen können, haben die Möglichkeit, durch die 
Hauskommunion mit der Gemeinde verbunden zu bleiben.
Wenn Sie das Angebot eines Besuches mit oder auch ohne Haus- 
und Krankenkommunion wahrnehmen möchten, melden Sie sich 
bitte rechtzeitig im Pfarrbüro Iffezheim, Tel. 07229/870 zu den 
Öffnungszeiten Mittwoch und Freitag von 9.00 - 11.00 Uhr oder im 
Pfarrbüro Plittersdorf, Tel. 07222/26238 zu den Öffnungszeiten 
Dienstag von 9.00 - 11.00 Uhr und Donnerstag von 14.30 - 16.30 Uhr.
Pfarrer Vincent Padinjarakadan

Einladung zum Krabbelgottesdienst am Sonntag, 21.12., 
um 15:30 Uhr
Wann: 	� Sonntag, 21. Dezember 2025, um 15:30 Uhr
Wo? 	 Pfarrkirche St. Birgitta in Iffezheim
Wer? 	� Der Gottesdienst richtet sich an Familien mit Kin-

dern von 0 - 6 Jahren. Ältere Geschwisterkinder 
sind natürlich auch willkommen

Unser Thema: 	 „Weihnachten im Stall“

Gemeinsam mit Maria und Josef wollen wir uns auf die Suche 
nach einer Herberge begeben und dort die Geburt Jesu feiern. Im 
Anschluss gibt es bei Glühwein, Kinderpunsch und Hefezopf die 
Möglichkeit zum gemütlichen Beisammensein. Wir treffen uns vor 
der Kirche und möchten gemeinsam mit euch durch die Straßen 
laufen. 
Bitte bringt Becher für Glühwein und Kinderpunsch mit!

Abend der offenen Kirche am Sonntag, 21.12., 18:00 - 20:00 Uhr, 
in St. Birgitta Iffezheim
Advent - eine Zeit des Wartens 
auf die Ankunft unseres Herrn 
Jesus Christus. Erleben wir die 
Begegnung mit ihm in der Stil-
le! Am Abend des 4. Advents 
ist unsere Kirche St. Birgitta 
zwei Stunden geöffnet. Im 
Mittelpunkt steht unser Herr 
Jesus Christus, gegenwärtig 
im Allerheiligsten Sakrament 
des Altares. Den Blick auf ihn 
gerichtet dürfen wir verweilen 
und alles was uns bewegt, Fro-
hes und Sorgenvolles, vor ihn 
hintragen. Öffnen wir unsere 
Herzen für seinen liebenden 
Blick im steten Wechsel von 
Stille, kurzen Impulse und 
stimmungsvoller Musik. Am Eingang der Kirche halten wir für jeden 
eine Kerze bereit und laden dazu ein, dieses Licht zum Altar zu 
tragen. Auch werden alle Besucher mit dem Wort Gottes in Form 
eines Bibelverses beschenkt. Komm zu der Zeit, die für dich passt. 
Bleibe so lange oder so kurz wie du magst. Genieße die Nähe zu 
unserem Herrn Jesus Christus. Fühle dich von Herzen eingeladen 
und freue dich auf eine Zeit erwartungsvoller Stille. 

Ottersdorf: 
Eucharistiefeier mit dem Findet-Jesus-Team am 20.12. 
Am Samstag, 20.12.2025, um 18.00 Uhr, findet in der Pfarrkirche 
St. Ägidius in Ottersdorf der nächste Findet-Jesus-Gottesdienst 
statt, mit einem Angebot an selbst gebackenen Weihnachtsplätz-
chen. Herzlichen Einladung für Kinder, Jugendliche und Familien.

Wintersdorf: 
Adventskonzerte mit dem Ensemble Flauto dolce am 20.12. um 
17.00 Uhr
Am Samstag, 20.12.2025, findet, um 17.00 Uhr, in der Pfarrkirche 
St. Michael in Wintersdorf das diesjährige Adventskonzert des 
Ensembles Flauto dolce statt. 
Unter der Leitung von Gisela Krug und Mitwirkung von Katharina 
Loghin-Götz wird weihnachtliche Blockflötenmusik aus verschie-
denen Epochen zu hören sein, zusätzlich wird Anita Großmann mit 
weihnachtlichen Gesangsstücken auf das bevorstehende Weih-
nachtsfest einstimmen. Durch die unterschiedlichen Besetzungen 
der einzelnen Stücke mit den Instrumenten der Blockflötenfamilie 
entstehen Klangfarben, die besonders durch den Einsatz von 
Großbass- und Subbassblockflöten ein besonderes Hörerlebnis 
versprechen. 
Das Konzert wird nochmals zu hören sein am Sonntag, 21.12., um 
18.30 Uhr, in der Heilig Kreuzkirche Kuppenheim-Oberndorf. Der 
Eintritt zu diesen Konzerten ist frei, Spenden kommen den Pfarrge-
meinden und dem Ensemble zugute.

Angebot an Heiligabend und Weihnachten
In den Kirchen unserer Seelsorgeeinheit bieten wir vor den Gottes-
diensten an Heiligabend und vor unseren Gottesdiensten zu Weih-
nachten wieder wie gewohnt die Weihnachtslicht-Stumpenkerzen 
zur Mitnahme des Friedenslichtes aus Bethlehem an. 
Die Kerzen sind am Eingang unserer Pfarrkirchen gegen eine Spen-
de abzugeben.
Bitte bringen Sie zu den Christmetten und den Weihnachtsgottes-
diensten Ihr Gotteslob mit.
Vielen Dank und friedvolle, gesegnete Weihnachten für Sie und 
Ihre Familien!
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Kinderkrippenfeiern mit Krippen-Spiel für Familien in Iffezheim 
und Plittersdorf
Heiligabend für Familien
Herzliche Einladung zur Kinderkrippenfeier mit Krippenspiel am 
Mittwoch, 24.12.:
14.30 Uhr in Iffezheim, Pfarrkirche St.-Birgitta und um
16.30 Uhr in Plittersdorf, Pfarrkirche St. Jakobus
Die Kinder dürfen ihre Spendenkässchen mitbringen.
Kathrin Glatt - Gemeindereferentin

Adveniat-Kollekte „Rettet unsere Welt # Zukunft Amazonas“
Die Weihnachtsaktion von Ad-
veniat steht unter dem Leitwort 
„Rettet unsere Welt # Zukunft 
Amazonas“.
Der Schutz der Regenwälder 
im Amazonas und die Unter-
stützung der Armen gehören 
zusammen. Deshalb ruft Adve-
niat dazu auf, sich an die Seite 
dieser Menschen zu stellen, die 
für die Bewahrung des Amazo-
nas als unser gemeinsames 
Haus und als globale Grundla-
ge für zukünftige Generationen 
einstehen - oft unter Einsatz 
des eigenen Lebens.
Auch in unseren Pfarrkirchen 
werden wir an Heilig Abend 
und Weihnachten die Kollekte dafür abhalten um die Menschen 
dort vor Ort zu unterstützen. 
Spenden sind auch per Überweisung auf das Spendenkonto unse-
rer Kirchengemeinde möglich:
Die Bankverbindung hierfür lautet wie folgt:
Empfänger: Röm. kath. Kirchengemeinde Iffezheim-Ried
IBAN: DE 37 6656 2300 0002 0115 06
Verwendungszweck: Adveniat-Kollekte
Vielen Dank!

Rückblick: Eucharistiefeier zur Erstkommunioneröffnung
In der Pfarrkirche St.Birgitta fand am Freitag, 12.12.2025 die feier-
liche Eucharistiefeier zur Erstkommunioneröffnung statt. Zelebrant 
Pfarrer Vincent Padinjarakadan und Gemeindereferentin Kathrin 
Glatt begleiteten die zukünftigen Erstkommunionkinder, ihre 
Familien sowie die Gemeinde in diesen bedeutenden Start der 
Vorbereitungszeit 2025/2026.
Unter dem Leitgedanken „Gott hat dich in sein Herz geschlossen“ 
gestalteten die Kinder Teile des Gottesdienstes aktiv mit. In kind-
gerechten und zugleich tief berührenden Fürbitten brachten sie 
ihre Wünsche und Bitten vor Gott. Im Mittelpunkt stand dabei die 
Symbolik des Herzens: Vier große Herzen mit den Worten Frieden, 
Freude, Liebe und Zeit wurden vorgestellt - Werte, die gerade in 
der Adventszeit für das Miteinander, die Nächstenliebe und die 
Besinnung eine besondere Rolle spielen.
Im Anschluss erhielt jedes Kommunionkind ein kleines Herz, das 
es symbolisch in eine „Herzenstür“ legen durfte, als Zeichen dafür, 
dass jede und jeder von Gott geliebt und angenommen ist - ganz 
persönlich und unverwechselbar.
Ein weiterer Höhepunkt war die Segnung der Gruppenkerzen. Die-
se werden die Kinder durch ihre Vorbereitungszeit begleiten und in 
den kommenden Monaten ein Zeichen für Gemeinschaft und Glau-
ben sein. Am Ende der Feier war die Gemeinde eingeladen, eine 
Kerze mit einem beliebigen Namen eines Erstkommunionkindes 
mitzunehmen. Damit verbunden ist die herzliche Geste, für dieses 
Kind während der Vorbereitungszeit zu beten - ein Zeichen der 
Verbundenheit von Gemeinde und Kommunionkindern.Mit bewe-
genden Worten, stimmungsvoller Atmosphäre und der sichtbaren 
Freude der Kinder bildete die Feier einen gelungenen Auftakt auf 
dem Weg zur Erstkommunion.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Mitwirkenden, den Familien 
und allen Gottesdienstbesuchern die durch ihre Unterstützung und 
ihr Engagement zu dieser besonderen Feier beigetragen haben.

Sternsinger Iffezheim

„Schule statt Fabrik - Sternsingen gegen Kinderarbeit“: 
Die Heiligen Drei Könige kommen am 4. und 6. Januar
„Schule statt Fabrik - Sternsin-
gen gegen Kinderarbeit“ heißt 
das Leitwort der 68. Aktion 
Dreikönigssingen. Beispielland 
der Aktion ist Bangladesch, in-
haltlich steht der Einsatz gegen 
Kinderarbeit im Mittelpunkt.
Durch den Einsatz der Stern-
singer in Deutschland werden 
Kinder in aller Welt gefördert. 
Straßenkinder, Flüchtlings-
kinder, Mädchen und Jungen,  
die nicht zur Schule gehen kön-
nen, denen Wasser und Nah-
rung fehlen, deren Rechte miss- 
achtet werden oder die ohne 
ein festes Dach über dem Kopf 
aufwachsen - Kinder in rund  
90 Ländern der Welt werden in Projekten betreut, die mit Mitteln 
der Aktion Dreikönigssingen unterstützt werden.
In Iffezheim werden sich rund 75 Sternsingerinnen und Sternsin-
ger am 4. und 6. Januar auf den Weg machen, um alle Haushalte 
zu besuchen, den Segen Gottes an die Tür zu schreiben und um 
Unterstützung für die Projekte des Kindermissionswerkes bitten. 
Die Kinder und Jugendlichen bereiten sich in mehreren Treffen 
auf die Aktion vor: Sie üben nicht nur ihr Lied und die Sprüche, 
sondern beschäftigen sich auch intensiv mit dem Thema, das viele 
ihrer Altersgenossen betrifft.
Am Sonntag, 4. Januar, werden die Sternsinger ab ca. 13 Uhr die 
Straßen „südlich der Hauptstraße“ (also in Richtung Hügelsheim) 
besuchen, am Dienstag, 6. Januar ab ca. 11 Uhr alle Straßen 
„nördlich der Hauptstraße“ (in Richtung Rennbahn bzw. Rastatt) 
sowie die Hauptstraße selbst.
Wir möchten Sie bitten, unsere Sternsingergruppen freundlich 
aufzunehmen und ihr Anliegen zu unterstützen. 
Mehr Informationen finden Sie unter www.sternsinger.de sowie 
über den Instagram- und WhatsApp-Kanal der Sternsinger Iffezheim.

Evang. Paul-Gerhardt-Gemeinde

Tel. 07229/181684; www.ekipaul.de
E-Mail: iffezheim@kbz.ekiba.de, Pfr. Michael Winkler
Sonntag, 21. Dezember: Einführung der neu gewählten Kirchen-
gemeinderäte und -rätinnen
10.45 Gottesdienst zum 4. Advent mit Abendmahl in der evang. 
Kirche in Iffezheim, Tullastr. 9 (Pfr. Winkler). In diesem Gottesdienst 
werden die neu gewählten Kirchengemeinderäte und -rätinnen der 
evang. Paul-Gerhardt-Gemeinde in ihr Amt eingeführt. Herzliche 
Einladung an die gesamte Gemeinde. 

Heiligabend, Mittwoch, 24. Dezember: 
Familiengottesdienste an Heiligabend „Gloria in excelsis deo“
13.00 Familiengottesdienst 
im evang. Gemeindezentrum in Hügelsheim, Albertastr. 8 
14.30 Familiengottesdienst 
in der evang. Kirche in Iffezheim, Tullastr. 9 
16.00 Familiengottesdienst 
in der kath. Kirche in Wintersdorf, Dorfstraße 
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In allen Gottesdiensten wirken die Konfirmandinnen und Konfir-
manden der Paul-Gerhardt-Gemeinde mit. 

1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember
10.45 Gottesdienst mit Abendmahl im evang. Gemeindezentrum 
in Hügelsheim, Albertastr. 8 (Pfr. Winkler) 

2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember 
10.00 (!) Gottesdienst mit Abendmahl im evang. Gemeindezent-
rum in Ottersdorf, Weststr. 7 (Pfr. Winkler) 

Sonntag, 28. Dezember 
10.45 Gottesdienst mit Abendmahl in der evang. Kirche in Iffez-
heim, Tullastr. 9 (Pfr. Winkler) 

Altjahresabend, 31. Dezember 
17.00 Ökumenischer Gottesdienst zum Jahresschluss für alle Teil-
gemeinden in der kath. Kirche St.Michael in Wintersdorf, Dorfstra-
ße (Pfr. Winkler/Diakon Krämer) 

Die 67. Aktion von Brot für die Welt unter dem Motto „Kraft zum 
Leben schöpfen“
In der aktuellen politischen Debatte ist für die 
wohl größte Krise der Menschheit nur noch sel-
ten Platz, dennoch schreitet die Klimaerhitzung 
fort - wir sind weltweit ganz unterschiedlich 
betroffen.
Von den über 1.800 Projekten von Brot für die Welt weltweit kon-
zentrieren wir uns in Baden aktuell auf drei, in denen die Menschen 
von unseren lokalen Partnerorganisationen alles lernen, was sie 
wissen müssen, um trotz der Herausforderungen ein gutes Leben 
zu haben: 
- 	� Auf den Fidschi-Inseln richten stärker werdende Stürme verhee-

rende Verwüstungen an. FCOSS (Fiji Council Of Social Services) 
ermöglicht es der indigenen Gruppe der iTaukei ihre Dörfer in 
Gemeinschaftsarbeit wieder aufzubauen, sodass sie sturmsi-
cher sind. 

- 	� In Uganda zeigt ACORD (Agency for Cooperation in Research and 
Development) den Menschen, wie sie sich mit Regenwasser-
tanks und innovativen Anbaumethoden selbst helfen können, 
so dass sie trotz zunehmender Dürre genug ernten und niemand 
hungern muss. 

- 	� In Laos sind Mütter dank Schulungen von ACD (The Asia Co-
operation Dialogue) in der Lage, die Unterernährung ihrer 
Kinder wirksam zu bekämpfen. Hier geht es um Gemüsegärten, 
Kochkurse, Fischzucht und ein paar Ziegen. Mit dem passenden 
Knowhow ermöglichen die Mütter ihren Kindern trotz großer 
Armut einen guten Start ins Leben. 

Auch mit der 67. Aktion bitten wir von Brot für die Welt Sie um Ihre 
Hilfe. Menschen, die am wenigsten zu dieser weltweiten Krise bei-
getragen haben, leiden am meisten unter deren Folgen. Wir dürfen 
diese Not nicht einfach hinnehmen.
Ihr Michael Winkler, Pfarrer 
PS: In Uganda kostet eine Ziege für den Aufbau einer Ziegenzucht 
132 Euro (jede Familie erhält insgesamt vier Tiere). 
Einzahlungen sind möglich auf das Konto der Paul-Gerhardt-Ge-
meinde bei der VR-Bank Mittelbaden. Kennwort: „Brot für die Welt“ 
IBAN: DE07 6656 2300 0000 3030 03 
Spendenbescheinigungen erhalten Sie auf Wunsch gern. 

Abenteuer Glauben/Im Glauben wachsen: 
Ein Grundkurs über den christlichen Glauben
In unserer benachbarten Thomasgemeinde findet ein Glaubens-
kurs unter dem Motto „Abenteuer Glauben - Im Glauben wachsen“ 
statt, an mehreren Abenden, jeweils dienstags ab 19.30 Uhr, be-
ginnend mit einem kleinen Abendessen. Der „Schnupperabend“ 
ist Dienstag, 20. Januar 2026, um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum 
der Thomasgemeinde, Münchfeldstr. 2 in Rastatt. Anmeldung bit-
te bis 12.01.2026 im evang. Pfarramt der Thomasgemeinde Tel. 
07222-35156 oder Mail thomasgemeinde.rastatt@kbz.ekiba.de . 

Sammelaktion von Verbandskästen für die Aktion 
„Hoffnung für Kasachstan“ 
Verbandskästen haben ein Verfalldatum/Mindesthaltbarkeitsda-
tum (höchstens 5 Jahre). In Ottersdorf wird eine Sammelaktion 

gestartet: Verbandskästen werden dem Verein Hoffnung für Ka-
sachstan e.V. zur Verfügung gestellt, der sich seit 25 Jahren für 
Bedürftige einsetzt. Gesammelt werden die Verbandskästen in 
einer Sammelkiste an der Krippe in der Oststr. 24 in Ottersdorf. 
(bei unserer neu gewählten Kirchengemeinderätin Daniela Drexler)

Handys als Kollekte - Sammelaktion „Freddy, der Datenfresser“ - 
Gemeinsam für Umwelt und Gerechtigkeit 
Mit Ihrer Handyspende unterstützen Sie nicht nur den Umwelt-
schutz, sondern auch wichtige Projekte von missio Aachen und 
Brot für die Welt. Die Erlöse kommen Bildungs- und Umweltpro-
jekten weltweit zugute - für mehr Gerechtigkeit und nachhaltige 
Entwicklung. Machen Sie mit: Spenden Sie Ihr altes Handy oder 
Tablet und setzen Sie ein Zeichen für Nachhaltigkeit und globale 
Gerechtigkeit! Der Sammelzeitraum geht bis zum 11. Januar 2026. 
Abgabe möglich: vor und nach allen Gottesdiensten/Veranstaltun-
gen an unseren drei Gottesdienstorten. 

Aluminium-Sammelstellen
Die Paul-Gerhardt-Gemeinde unterstützt die Aktion des Klima-
bündnisses Rastatt - Erlös für Baumpflanz-Aktionen - mit Sammel-
behältern in Hügelsheim (hinter dem alten Rathaus, Rheinstr.) und 
Ottersdorf (beim evang. Gemeindezentrum, Weststr. 7). Wichtig 
ist, dass das Aluminium sortenrein gesammelt wird. Hinweise zum 
richtigen Sammeln von Aluminium sind an den Tonnen angebracht. 

Bitte wegen Fehlwürfen
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
immer wieder kommt es in der Aluminium-Sammeltonne zu Fehl-
würfen, die die Verwertung deutlich erschweren. Die verarbeitende 
Firma in Rastatt kann nur reines Aluminium weiterverarbeiten. 
Deshalb bitten wir Sie herzlich um Ihre Mithilfe:
- 	� Plastikdeckel auf Tuben bitte abdrehen und separat entsorgen 

- sie gehören nicht in die Aluminiumsammlung.
- 	� Knitterfolien aus Kunststoff (z. B. Chipstüten, Kaffeebeutel) ge-

hören nicht zu Aluminium, auch wenn sie metallisch aussehen.
- 	� Plastiktüten, die nur zum Transport genutzt werden, bitte wieder 

mitnehmen und nicht in der Tonne belassen.
- 	� Metallverschlüsse von Sekt- und Weinflaschen bestehen meist 

aus Mischmaterialien und gehören ebenfalls nicht in die reine 
Aluminiumsammlung.

- 	 Tablettenblister nur aus reinem Aluminium
Die Tonne wird ehrenamtlich betreut und sorgfältig kontrolliert. 
Jede richtige Trennung unterstützt die hochwertige Wiederverwer-
tung und entlastet die freiwilligen Helferinnen und Helfer.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung für 
eine gute Sache!

Sammeltonnen für Wachs und Wachsreste 
Wir sammeln Wachs und Wachsreste für die Murgtalwerkstätten. 
Auch diese Sammeltonnen stehen hinter dem alten Rathaus Hü-
gelsheim, Rheinstraße und beim evang. Gemeindezentrum Otters-
dorf, Weststr. 7/Hinterhaus. 
Menschen mit Behinderung produzieren in den Murgtalwerkstät-
ten einen umweltfreundlichen Anzünder für Grill, Ofen und Kamin. 
Er wird aus Holzhackschnitzel, gespendetem Kerzenwachs und 
Papier nachhaltig in den Werkstätten durch Menschen mit Behin-
derung hergestellt. 

Wochenspruch 
Er, das Wort, wurde ein Mensch und lebte unter uns und wir sahen 
seine Herrlichkeit.�  Johannes 1,14
Wir wünschen allen Einwohnerinnen und Einwohnern ein gesegne-
tes Weihnachtsfest 
Herzliche Grüße 
Michael Winkler, Pfarrer 
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Seniorenzentrum Haus Edelberg Iffezheim

500 Euro Spende für den Kindergarten 
„Villa Kunterbunt“ 
Wir durften heute einen Spenden-
scheck in Höhe von 500 Euro an den Bürgermeister der Gemeinde 
Durmersheim, Herrn Klaus Eckert, sowie an Frau Christine Gehring, 
Leiterin des Kindergartens Villa Kunterbunt, übergeben. Der Kin-
dergarten war Ende November vollständig abgebrannt - die Spen-
de unterstützt die Wiederbeschaffung des verbrannten Inventars.
Auch der Bürgermeister der Gemeinde Iffezheim, Christian 
Schmid, war bei der Übergabe anwesend und freute sich über die 
gemeindeübergreifende Solidarität und das Engagement unserer 
Einrichtung.

 

Von Haus Edelberg nahmen Frau Simone Oesterle, Leitung der 
sozialen Betreuung, sowie Einrichtungsleitung Claudia Zellmann 
an der Spendenübergabe teil.

Die Polizei und der  
Kreisseniorenrat Rastatt e. V. informieren

Tipp der Polizei: Dunkle Jahreszeit - helles Licht!
Wer mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs ist, ist für andere oft 
unsichtbar.
Deshalb: Zuverlässig funktionierende Fahrrad-Beleuchtung, reflek-
tierende Westen und reflektierende Klackbänder, helle Kleidung 
und Reflektoren schützen - in jedem Alter!
Riskieren Sie nicht Ihr Leben - zeigen Sie sich - Sie haben keine 
„Knautschzone“.

Infos: 
www.gib-acht-im-verkehr.de

Einbruchschutzberatung - nicht vergessen
Wir bieten Ihnen eine kostenlose Einbruchschutzberatung 
zu Hause an.
Polizeipräsidium Offenburg, Referat Prävention, 
0781/21-4515 oder 07222/761-405 oder 0781/21-1041
E-Mail: offenburg.pp.praevention@polizei.bwl.de

Energietipp der Energieagentur Mittelbaden

Ob Hitze oder Starkregen -  
Klimaangepasst leben bei Starkregen und Hitze
Wie beeinflussen lokale Klimafolgen wie Hitze, Dürre oder Starkre-
gen unser Zuhause und unseren Alltag? Der Vortrag verbindet Ein-
blicke in die aktuelle und zukünftige persönliche Betroffenheit mit 
praxisnahen Anpassungsmaßnahmen. Dabei geht es um die ge-
sundheitlichen Auswirkungen von Hitze, mögliche Schäden durch 
Starkregen und weitere Klimafolgen, beispielsweise im Garten. Wir 
betrachten auch die Wirksamkeit von Maßnahmen, von baulichen 
Lösungen wie Dämmung, Sonnenschutz, Regenwassernutzung 
oder Begrünung bis hin zu Verhaltenstipps.
Digitaler Vortrag: VHS, 14.01.2026 18:00 - 19:30 Uhr 
Kostenfrei, Anmeldung: www. vhs-landkreis-rastatt.de 
Die Energieagentur Mittelbaden bietet in Kooperation mit der 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg kostenlose telefonische 
individuelle Energieberatung an. 
Kontaktieren Sie die Energieagentur Mittelbaden zur Terminver-
einbarung unter Tel. 07222/15 90 80 oder per E-Mail: kontakt@
energieagentur-mittelbaden.de. Sie können auch selbst einen Ter-
min buchen unter www.energieagentur-mittelbaden.de/energie- 
beratung-terminbuchung/ 
Für schnelle Fragen steht die Energieagentur Hotline zur Verfü-
gung, die dienstags von 10 bis 11 Uhr und donnerstags von 15 bis 
16 Uhr unter der Nummer 07222/15 90 821 erreichbar ist.
Die Energieagentur Mittelbaden wurde 2010 gegründet. Gesell-
schafter sind der Landkreis Rastatt und der Stadtkreis Baden-Ba-
den, sowie die Stadtwerke Baden-Baden, Bühl, Gaggenau und 
Rastatt und die Gemeindewerke Sinzheim. Die Energieagentur 
unterstützt Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen dabei, 
ihren Energieverbrauch zu senken und die Versorgungssicherheit 
zu erhöhen. Ziel ist es, die Lebensqualität vor Ort zu verbessern 
und die Abhängigkeit von externen Energiequellen zu verringern.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website 
www.energieagentur-mittelbaden.de.

Sammlung von Alttextilien stellt AWB  
vor Herausforderungen

Im Landkreis Rastatt bestand seit jeher ein gut ausgebautes Netz 
an Containern zur Sammlung von Alttextilien. Diese Container wur-
den überwiegend durch gewerbliche und gemeinnützige Sammler 
aufgestellt und betreut. In jüngster Vergangenheit wurden jedoch 
immer mehr abgebaut - die Gründe dafür sind vielseitig. Doch 
nicht nur die Branche steht unter Druck, auch die Bürger wissen 
nicht mehr, wohin mit ihrer alten Kleidung. Der Abfallwirtschafts-
betrieb (AWB) schafft jetzt kurzfristig weitere Abgabemöglichkei-
ten im Landkreis Rastatt, die dem Abzug vieler Sammelcontainer 
entgegen wirken sollen. 
Illegale Müllablagerungen rund um die Altkleidercontainer prägen 
mittlerweile viele Sammelplätze. Auch Fehlwürfe innerhalb der 
Altkleidercontainer verursachen höhere Sortier- und Entsorgungs-
kosten, sodass die Sammlung für gemeinnützige und gewerbliche 
Sammler unrentabel wird. Sinkende Preiserlöse, minderwertige 
Kleidung und ein auf Fast Fashion ausgerichtetes Konsumverhal-
ten sind ebenfalls für die Ausdünnung des Containernetzes ver-
antwortlich. 

Wo gibt es noch Sammelcontainer im Landkreis Rastatt?
Neben den bekannten Annahmestellen für Alttextilien auf der Ent-
sorgungsanlage Hintere Dollert in Gaggenau-Oberweier und dem 
Wertstoffhof in Bühl-Vimbuch stehen den Bürgern künftig noch 
weitere Standorte zur Verfügung. Auf den Bodenaushubdeponien 
in Durmersheim und Gernsbach sowie auf dem Zwischenlager der 
ehemaligen Deponie Rastatt stellt der AWB schrittweise zusätz-
liche Altkleidercontainer auf. Voraussichtlich ab Sommer 2026 
sollen die Kapazitäten dann noch weiter ausgebaut werden. Die 
Abgabe von Alttextilien ist gebührenfrei. 
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Ihr Immobilienteam –  
die Spezialisten aus 
der Region.
Weitblick ist in 
herausfordernden 
Zeiten besonders 
wichtig. Als Kenner 
des regionalen Immo-
bilienmarktes erzielen 
wir für Ihr Objekt den 
Bestpreis.

Kaiserstr. 37, 76437 Rastatt 
Telefon 07222 . 384-100
immobilien@spk-rastatt- 
gernsbach.de

Acker, Wiese, Grundstück 
Suche Äcker, Wiese, Grundstück,
Garage, Haus usw. im Landkreis
Rastatt, auch im Landschafts-
und Naturschutzgebiet + PFC.
Bitte alles anbieten an: 
kaufegrundstuecke@web.de
Handy: 0151/27 50 71 67 

Baugrundstück zu verkaufen
„Am Iffzer Weg” in Sandweier.
Telefon 0152/54 51 65 09

Hausärztliche Praxis
Kehrer & Kratzer

Bruchweg 28 • 76473 Iffezheim • Telefon 07229/3 01 50

Die Praxis ist geschlossen
vom 31.12.2025 - 06.01.2026

Vertretung in dringenden Fällen:
Dr. M. + Dr. Chr. Ullrich, Sandweier, Oberfeldstr. 26, Tel. 07221/6 42 23

Hausärztlicher Bereitschaftsdienst unter der Nummer 116 117

Rennbahnstraße 11
Iffezheim · Mobil 0177/5 40 10 03
info@hotel-leuchtner.dean der Rennbahn

Aushilfspersonal
für den SERVICE m/w/d auch Schüler/innen,

1- bis 2-mal wöchentlich zur Aushilfe/Minijob gesucht.

Zu vermieten
3,5 Zi., 94 m2, EG, Sinzh.-Kart.
ab sofort, KM 900,– €, NK
250,– €, EBK, Terr., Stellplatz,
Keller, Waschmasch.-raum.
Kontakt mit Name Anschrift u.
Tel. per E-Mail an: wohnung.
kartung@gmx.de - Rückruf folgt

Immobilien

Stellenanzeigen

07245 9270-0anzeigen@duerrschnabel.com

Welche Textilien dürfen in die Sammelcontainer?
Damit die Getrenntsammlung und die Wiederverwendung erfolg-
reich realisiert werden kann, ist es besonders wichtig, auf eine gute 
Qualität und die sorgfältige Trennung der Alttextilien zu achten. Nur 
tragfähige, brauchbare und saubere Textilien dürfen in die Container 
gegeben werden. Schuhe sollten paarweise gebündelt und Textilien 
in Tüten verpackt in die Behältnisse gegeben werden. Auch Heimtex-
tilien wie Bettwäsche oder Decken können darüber entsorgt werden.
Weitere Abgabemöglichkeiten für gut Tragbares sind Second-Hand-Ge-
schäfte, Kleidertauschmärkte, Online-Plattformen, Kleiderkammern 
und Sozialkaufhäuser. Zudem nehmen einige größere Modeketten 
gebrauchte Kleidung zurück. Die alljährliche „Swap Party“ im Landrat-
samt Rastatt sowie der Warentauschtag in Iffezheim bieten ebenfalls 
die Möglichkeit, noch brauchbare Kleidung wieder sinnvoll in Umlauf 
zu bringen und ihre Lebensdauer zu verlängern.

Wohin mit kaputten Textilien?
Stark zerschlissene, verschmutzte oder anderweitig kontaminierte 
Textilien müssen weiterhin über die Restmülltonne entsorgt wer-
den. Landen solche Textilien und Textilabfälle in den Depotcon-
tainern, wird die gesamte Sammelmenge negativ beeinflusst. Qua-
litativ minderwertige Chargen können nicht mehr recycelt werden, 
sondern nur noch der thermischen Verwertung zugeführt werden.
Weitere Auskünfte erteilt der Abfallwirtschaftsbetrieb 
unter der Telefonnummer 07222/381-5555 
oder unter www.awb-landkreis-rastatt.de. 

Bitte beachten Sie in unserer heutigen Ausgabe die Beilage
„Programmblatt“ des Bürgerhauses Neuer Markt, Bühl.

Bitte beachten Sie in unserer heutigen Ausgabe die Beilage
„Elektro Essig“, in Baden-Baden.

Bitte beachten Sie in unserer heutigen Ausgabe die Beilage der 
Firma Wautier aus Baden-Baden.

Beilagenhinweise

Kleinanzeigen
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Immer wissen,
was los ist 

in der Region:
Falls Sie noch nicht zum Kreis 

unserer Leser gehören sollten, dann 
nutzen Sie das günstige und 
bequeme Abonnement Ihres 

Gemeindeanzeigers.

Ausführliche amtliche und kirchliche Nachrichten · großer Vereinsteil · 

Veranstaltungen · Sport · Infos und Tipps von Handel und Gewerbe

Bei Fragen steht Ihnen  
unsere Abonnementabteilung  
unter Telefon 07245 9270−0  

gerne zur Verfügung.

... auch als  
Geschenk-Abo!

Jahr

Ort, Datum Unterschrift des Kunden

ABONNEMENT-BESTELLUNG

Hiermit bestelle ich

Bitte ausgefüllt zurücksenden: per Post, per Fax oder per E-Mail an abo@duerrschnabel.com

Der Abonnementpreis in Höhe von 22,10 Euro pro Halbjahr wird halbjährlich von meinem Konto abgebucht.

ab dem nächstmöglichen Termin ab Kalenderwoche

Ortsausgabe

Bitte nur ausfüllen, falls abweichend von oben genannten Kundendaten
Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für folgendes Abonnement:

ABONNEMENT-EMPFÄNGER

KUNDENDATEN

E-Mail

PLZ / Ort

Ort, Datum Unterschrift des Kunden

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Ich ermächtige die Dürrschnabel Druck & Medien GmbH in 76477 Elchesheim-Illingen (Gläubiger-Identifikationsnummer DE86ZZZ00000011128), Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Dürrschnabel Druck & Medien GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.

Name

Kreditinstitut

BIC

IBAN DE

Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Ich bin damit einverstanden, dass die Frist, mit der mir die Vorankündigung eines SEPA-Lastschrift-Einzugs spätestens 
avisiert wird, von 14 auf 2 Kalendertage verkürzt wird.

Name

Vorname

Straße, Nr.

Telefon

Fax

PLZ / Ort

Name

Vorname

Straße, Nr. Jedes Amtsblatt ist gedruckt und auch als Online-Abo erhältlich:
abo.duerrschnabel.com

Das Online-Abo:

Unser „Abo-to-go!“

Schulstraße 12 · 76477 Elchesheim-Illingen 
Tel. 07245 9270-0 · Fax 9270-50 
info@duerrschnabel.com  
www.duerrschnabel.com
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Binzigstr. 25 | 77876 Kappelrodeck 
Tel. 0 78 42 - 99 29 99 | www.frascoia-autohaus.de

 

  

www.autovermietung-achertal.de

Elektromobilitäts-Center
Autovermietung

Neu- und Gebrauchtfahrzeuge

BADSANIERUNGEN 2025

Ihre Vorteile:
- kostenfreie Badplanung
- Festpreisangebot nach Besichtigung
- nur 5-7 Werktage Sanierungsdauer

Ihr Bad, neu gedacht- neu gemacht!
Moderne Badsanierung

-sauber, präzise, staubarm!

BB Bad & Sanitär GmbH
Showroom neben Leo´s Baden-Baden

Baden-Baden 07221 922 72 60

Buchen Sie Ihren Termin

für eine kostenlose Beratung

in unserem Showroom

BB Erneuerbare Energietechnologien GmbH
Gernsbacher Str. 3   | 76530 Baden-Baden
info@badischesolar.de | www.badischesolar.de

Info-Telefon 0 72 21 9 22 72 60

Werden Sie jetzt unabhängig!
Kaufen Sie Ihre PV-Anlage 
MwSt.frei bei uns!
Ihr PV-Anbieter aus dem 
Herzen von Baden-Baden!
Besuchen Sie uns und 
unseren Ausstellungsraum!

Kurzfristige Lieferzeiten!
Kein Internetanbieter!

Pauschalpreis-Angebote
nach Besichtigung!

Fußball Live
Allianz-Arena München:

11.01.2026: FC Bayern München - VfL Wolfsburg 17.30 Uhr
21.01.2026: 

FC Bayern München - Royale Union Saint-Gilloise 21.00 Uhr
06.02. - 08.02.2026: FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim

11.02.2026: DFB Pokal FC Bayern München - RB Leipzig 20.45 Uhr

Anmeldung sofort: Euro Tours Pfeifer 07842/20 10
Hofacker 0173/8 24 12 95

REGIONALE WERBUNG
07245 9270-0
Rufen Sie uns an:

LOHNT SICH! www.duerrschnabel.com
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Im Lustgarten 1 · 76473 Iffezheim

Telefon 07229/942 

Jedes Ende kann ein neuer 
Anfang sein.

Wir möchten jeder Trauer eine Perspektive geben.

HOFFNUNG 
DURCH HILFE.

BESTATTUNGEN GmbH

Bühl · Hauptstr. 78
07223 - 990 860

Hügelsheim · Am Hecklehamm 22
07229 - 47 12

www.mechler-bestattungen.de

SANITÄTSHAUS

Ihr Partner im Vereinsrecht

Ich berate Sie
bei Gründung, Satzung,

Gemeinnützigkeit und Steuern,kanzlei@kanzlei-vetter.com
Kaiserstraße 67 - 69
0 72 22 / 3 82 30
Rastatt

BERNHARD BRINK
RECHTSANWALTSKANZLEI

 
Wilhelmstraße 2 I 76473 Iffezheim

 
Tel.  + 49 (0) 7229/18 93 31
Fax:  + 49 (0) 7229/18 93 32
Handy: + 49 (0) 172/9 55 75 73

E-Mail: bernhard.brink@t-online.de

Arbeitsrecht · Bußgeldverfahren · Erbrecht

Familienrecht · Mietrecht · Unfallregulierung

   

Änderungsschneiderei
Valentina Kurakow

Rieder Straße 11 · 76532 Baden-Baden-Sandweier
Tel. 07221/1 89 03 10 oder Mobil 0176/96 47 93 26 

anzeigen@duerrschnabel.com 07245 9270-0
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Auf diesem Wege wünscht die 
Vorstandschaft der Kolpingsfamilie 
Iffezheim allen unseren Mitgliedern

und der gesamten 
Einwohnerschaft von Herzen

gesegnete Weihnachten!

Wir freuen uns mit euch auf das 
Kolping-Jubiläums-Jahr 2026!

19781966 Heute

Wir wünschen frohe Weihnachten!

2026 wird ein ganz besonderes Jahr für unser Unternehmen: 
Wir feiern unser 60-jähriges Jubiläum! 

Seit 1966 steht unser Familienunternehmen, heute in dritter Generation, für 
erstklassige Qualität, persönliche Betreuung und zukunftsorientiertes Denken.
Darauf blicken wir stolz und dankbar zurück – und gleichzeitig sehen wir freudig 
und optimistisch in die Zukunft.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest 
und ein glückliches neues Jahr 2026 mit vielen unvergesslichen Momenten. 

Ihr Team von DÜRRSCHNABEL Druck & Medien 

Schulstraße 12 
76477 Elchesheim-Illingen
Tel. 07245 9270-0
info@duerrschnabel.com
www.duerrschnabel.com

WWW.OSTERFESTSPIELE.DE

JOANA MALLWITZ 
KLAUS MÄKELÄ

MAHLER CHAMBER ORCHESTRA 
ROYAL CONCERTGEBOUW ORCHESTRA

RACHEL WILLIS-SØRENSEN 
ASMIK GRIGORIAN 
HÉLÈNE GRIMAUD 

DANIEL LOZAKOVICH 
BUNDESJUGENDORCHESTER

BUNDESJAZZORCHESTER

OSTER
FESTSPIELE

BADEN-BADEN

28.3.–6.4.26
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Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und 
wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe 
 Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.

Zauberhafte
Weihnachten

Frohe Weihnachten
und ein gutes, erfolgreiches neues Jahr

wünscht der gesamten 
Iffezheimer Bevölkerung

Ihre

Freiwillige Feuerwehr

Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten 
warme und fröhliche Weihnachten 

und einen guten Rutsch ins Jahr 2026.

Südring 11 · 76473 Iffezheim
Telefon 07229/30 16-0 · Fax 30 16-30

E-Mail: info@huber-hks.de · www.huber-hks.de
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Frohe Weihnachten
und ein erfolgreiches Jahr 2026

Industriestraße 7
76473 Iffezheim

 Telefon 07229/18 90 04
Fax 07229/18 90 06

www.karosseriebau-neher.de
info@karosseriebau-neher.de

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und 
wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe  Weihnachten 

und ein gesundes neues Jahr.

Frohe Weihnachten

an der Rennbahn

Hotel - Restaurant
Rennbahnstraße 11
Iffezheim · Tel. 07229/18 90 20

“Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, 
sondern im Geben. Wer andere glücklich macht, 
wird glücklich.” 

Wir wünschen
der gesamten Einwohnerschaft

frohe und gesegnete Weihnachtsfeiertage
sowie Gesundheit, Glück und Erfolg im 

Jahr 2026. 

Ihre
Freie Wählergemeinschaft

Iffezheim e. V.

– André Gide
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Frohe Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr.

Naturheilpraxis Elvira Schneider
Heilpraktikerin

Hauptstr. 47a
76473 Iff ezheim
Tel. 07229/6 23 94 42
www.elvira-schneider.de

Wir wünschen 

und einen guten Start 
ins neue Jahr.

frohe Weihnachten

SchneiderSpargel GbR
Iffezheim

und vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Juliane Steudel & 
Elisabeth Steudel-Milbradt

Zahnärztinnen
Hügelsheimer Str. 4 · 76473 Iffezheim · Tel. 07229/34 34

Die Praxis ist vom 23.12.2025
bis einschließlich 04.01.2026 geschlossen.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein 

besinnliches Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr.
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Familie
Alexander Fichtner

Schreinerei, Bestattungen
Im Lustgarten 1 · Iffezheim
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Raumausstattung

Jürgen Adler
Hauptstraße 19
76473 Iffezheim 
Tel. 07229/24 45

raumausstattung-adler.de

Ein besinnliches
Weihnachtsfest

und ein gesundes
neues Jahr.

Karlstraße 63
76473 Iffezheim
Tel. 0171/6 01 12 39

Patrick Hauns GmbH
E L E K T R O T E C H N I K

Allen Mitbürgerinnen und
Mitbürgern wünschen wir eine

besinnliche und ruhige
Weihnachtszeit.

Kommen Sie alle gut ins neue Jahr 
und bleiben Sie gesund.

Kfz-Meisterbetrieb 
Daniel Schulz

Nordring 24
76473 Iffezheim
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Wir bedanken uns für Ihr  Vertrauen 
und die gute Zusammenarbeit 

und wünschen Ihnen 
schöne  Feiertage! 

ir bedanken uns für Ihr Vertrauen

Besinnliche 
Weihnachten

Industriestraße 13 · 76473 Iff ezheim
Telefon 07229/4667

E-Mail: martin@leuchtner-gmbh.de
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und einen guten Start ins neue Jahr wünscht

Lindenstr. 9 · 76473 Iffezheim · Tel. 07229/30 78 83

Fröhliche 
Weihnachten! 

Erich Carben
Deutsche Vermögensberatung

Hügelsheimer Straße 10 · 76473 Iffezheim · Telefon 07229/1 84 73 31
E-Mail: erich.carben@dvag.de · www.dvag.de/erich.carben

FFRROOHHEE WWEEIIHHNNAACCHHTTEENN  
uunndd eeiinn gguutteess nneeuueess JJaahhrr 22002266 

wwüünnsscchhtt IIhhnneenn 

FFOORRLLEENNHHOOFF  JJAAKKOOBB 

iinnffoo@@ffoorrlleennhhooff--jjaakkoobb..ddee 

Frohe Weihnachten
und ein gesundes

neues Jahr wünscht

Ihr Iffezheimer Schlüsseldienst
Familie Siegfried Oesterle

Hügelsheimer Straße 5 · Telefon 07229/43 93
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Wir wünschen ein frohes 
Weihnachtsfest und ein 
erfolgreiches neues Jahr.

Herzlichen Dank für das 
entgegengebrachte Vertrauen.

Physiotherapie-Praxis
& Fitnessstudio

Renate und Karl-Heinz
Weingärtner

Rieder Weg 10 · 76473 Iffezheim

Wir wünschen Ihnen frohe 
Festtage und einen guten Start 

ins neue Jahr!

F R Ö H L I C H E 
W E I H N A C H T E N

Spitzenweg 1
76473 Iffezheim
Tel. 07229/2198

www.huberhof-iffezheim.de

Fanfarenzug Iffezheim 1968 e. V.

Ein besinnliches
Weihnachtsfest

und ein gesundes
neues Jahr.

Der Fanfarenzug Iff ezheim bedankt
sich bei allen Mitgliedern für ein

ereignisreiches Vereinsjahr.
Eure Unterstützung und eure

Vereinstreue ist bemerkenswert.
Lasst uns auch 2026 rocken.

Eure Vorstandschaft, euer FZI

und ein gutes, erfolgreiches neues Jahr.
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�������� 
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Fax 07222/1 66 14 31

info@meister-rastatt.de

www.meister-rastatt.de

Schulstr. 26/1

76437 Rastatt-Pli.
Fon 07222/1 66 14 30
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Ein frohes Weihnachtsfest und 
ein glückliches neues Jahr wünscht

Schöne Weihnachten
und ein 

glückliches neues Jahr.

Frisisischchchche ee & GeGeGeGGGG nuuusssssssssss
ImmerImmermmermmermermermermermmermermmmm ieineeinenee n Galn Galn Galn Galn Gn GGGGn Galn GGn GG oppspoppoppspoppspspspoppspspsppssspspsps rungrungrungrungrung vorauvorausss

OOSSEERRRRROOOOOOSSSEEOOOSSS

Gebrüder-Grimm-Straße 2 · 76473 Iffezheim
Telefon 07229/18 49 08-0 
E-Mail: Iffezheim@oser-edeka.de

Am Hecklehamm 2  · 76549 Hügelsheim
Telefon 07229/6 97 44 31
E-Mail: huegelsheim@oser-edeka.de

Öffnungszeiten: 
23.12.2025 von 7.00 - 20.00 Uhr · 24.12.2025 von 7.00 - 14.00 Uhr
30.12.2025 von 8.00 - 20.00 Uhr · 31.12.2025 von 7.00 - 14.00 Uhr

Frohe 
Weihnachten! 

TK Schlüsselfertiges Bauen GmbH
Beinheimer Straße 5
76437 Rastatt-Wintersdorf
Telefon 07229/18 18 60
oder 0172/72 49 78
info@tk-bauen.de

www.wifi x.de

Wir bedanken uns bei allen Kunden für das 
entgegengebrachte Vertrauen und die 
angenehme Zusammenarbeit.
Bleiben Sie gesund und rutschen Sie 
glücklich ins neue Jahr 2026.

Frohe Weihnachten
und einen guten Start ins neue Jahr 2026!

Ralf Cappel und Team

Wünscht Ihnen

Rheinstraße 15 · 76437 Rastatt-Ottersdorf · www.tierarzt-ottersdorf.de

Fest

Zeit
Familie

Lachen

Wünsche Lichter Liebe

Glück
Kerzen

Harmonie Freude

Gebäck

KircheRuhe

Weihnachten

Wärme
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Frohe 
Weihnachten 
und ein gutes, erfolgreiches neues Jahr

wünscht

 Schulz GmbH
Heizung-Klima-Sanitär · Nelkenstraße 12

76532 Baden-Baden-Sandweier
Tel.: +49 7221 61780 · Fax: +49 7221 54492

E-Mail: info@schulz-hks.de · Internet: www.schulz-hks.de

Besinnliche

Inh. Melisa Skoko
Hauptstr. 40

Tel. 07229/22 75
www.gruener-baum.info

Fröhliche Weihnacht 
und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr 
wünschen wir allen 

Kunden, Freunden 
und Bekannten

Luisenstr. 11 · Ra.-Ottersdorf · Telefon 07222/2 54 34

Kristian Gebhard 
Elektrotechnikermeister/Solarteur
Hauptstraße 23 · 76549 Hügelsheim

Telefon 07229/1 84 66-18
mail@gebhard-elektro.de
www.gebhard-elektro.de
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Unserer Kundschaft sowie der
gesamten Einwohnerschaft 

wünschen wir 
ein frohes Weihnachtsfest

und ein glückliches neues Jahr.

Stattdessen, möchten wir uns einfach nur
bei Ihnen bedanken.

Bedanken ... für Ihr Vertrauen 
und Ihre Treue

im vergangenen Jahr.

Ihr Autohaus Kühn mit Team in Ötigheim

Wissen Sie ...
eigentlich könnten wir Sie jetzt

mit tollen Angeboten beeindrucken.

✩

✩

✶

✶

✶✩ ✬

✩
✶✬

✬ ✩

FROHE
WEIHNACHTEN
UND EINEN GUTEN START
INS NEUE JAHR!

www.zimmerei-eiermann.com

Frohe
Weihnachten
und einen guten Start ins neue Jahr! ww
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Jochen Bucher-Seiser
Dorfstr. 41

76437 Rastatt-Wintersdorf
Telefon 07229/23 66
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Wir wünschen Ihnen

und einen guten Start 
ins neue Jahr.

frohe Weihnachten

H. K. Wohnbau GmbH 
Beinheimer Str. 5
76437 Rastatt-Wintersdorf
Telefon 07229/18 17 18
info@hk-wohnbau.de

Auch an Weihnachten.
Schöne Feiertage und einen
guten Start ins neue Jahr!

FÜR SIE IN
HÖCHSTFORM

Mehr unter MERB.DE

Wir danken unseren Kunden 
für ihr Vertrauen und wünschen ein 

besinnliches Weihnachtsfest sowie einen
energiereichen Start ins neue Jahr 2026.

und einen guten Start ins neue Jahr
Fröhliche Weihnachten
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Frohe Weihnachten
und ein erfolgreiches Jahr 2026

ZIMMER’S
Schreibwaren · Tabak · Toto Lotto · Zeitschriften · Geschenkartikel

Deutsche + französische Backwaren · Wolle + Kurzwaren

Susanne Zimmer
Hauptstraße 49 · Iffezheim

FON: 07229/7 44
FAX: 07229/1 84 99 63 

E-Mail:
s.zimmer@zimmers.cc

DachGeschwister GmbH
Rosenstraße 8 • 76473 Iffezheim
Tel. +49 176 31587284 
E-Mail: info@dachgeschwister.de

ANDREAS ZASTAWNY

mehr über

uns erfahren:

Ihr zuverlässiger Partner für Steildach, Flachdach 
und Spenglerarbeiten in Iffezheim und Umgebung.

Frohe Weihnachten und ein gesundes 
glückliches neues Jahr

Nordring 2
76532 Baden-Baden/Sandweier
Tel. 07221/9 71 01 10
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Frohes Fest!
SCHAAF- 

GIRRLENHOF GbR

Schaaf - Girrlenhof GbR
Lindenallee 32 - 76437 Ra.-Ottersdorf
Tel. 07222/2 48 54
info@rieder-ölmühle.de - www.rieder-ölmühle.de

Am Altrhein 16
76437 Rastatt-Plittersdorf
Tel.  07222/20 09 15

HEIZUNG - SANITÄR
BLECHNEREI - SOLARANLAGEN
WÄRMEPUMPEN



45

Frohe Weihnachten! 
Vielen Dank für Ihre Treue im Jahr 2025.
Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und 
einen guten Start ins neue Jahr!

Ihre Familie Reiß
LANDSEEHOF – Hofl aden Reiß
Burnieweg 1
76532 Baden-Baden/Haueneberstein
Tel. 07221-62371
E-Mail: info@Landseehof.de
www. Landseehof.de

2026

Wir machen vom 22.12.25 bis einschl.
10.01.26 eine kleine Pause.

Ab dem 12.01.2026 freuen wir uns, Sie an 
unserem neuen Standort begrüßen zu dürfen: 

Am Forlenspitzen 2, 76473 Iffezheim
Telefon 07229/1853700

Unserer Kundschaft 
und der gesamten Einwohnerschaft wünschen wir 

fröhliche Weihnachten 
und einen guten Start ins neue Jahr.

Si h Si i h j t t T i d P i fü 2024!
info@penev-dach.de  •  Tel.: 0178 - 72 81 301
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HANDARBEITEN
Angelika Reichard

Wir wünschen Ihnen

frohe Weihnachten
und einen guten Start ins neue Jahr.

Mo. - Fr.: 14.00 - 18.00 Uhr · Sa.: 11.00 - 15.00 Uhr

✏

✏

✏

✏

Wörthstr. 12
76532 Baden-Baden-Oos

Tel. 0160/1 43 60 62
www.angelika-reichard.jimdofree.com

Frohe Weihnachten! 
Vielen Dank für Ihre Treue im Jahr 2025.

www.arbeitsrecht-wirtschaftsrecht.de

Fachanwältin für Arbeitsrecht
Weitere Rechtsgebiete:

Wirtschaftsrecht · Mietrecht · Inkasso

Hauptstr. 19 · 76547 Sinzheim
Telefon + 49 7221 995 30 72

         Wir wünschen ein 
      frohes Weihnachtsfest 
               und ein
       erfolgreiches neues Jahr.

INHABER UND MITARBEITER DES
STEUERBÜROS THOMAS GEISER
Vogesenstraße 15 · 76549 Hügelsheim

Tel. 07229/30 09-0 · Fax 07229/30 09-99
E-Mail: info@stb-geiser.de

Herzlichen Dank für das 
entgegengebrachte Vertrauen.



47

Rheinstraße 14 
76477 Elchesheim-Illingen
www.haus-edelberg.de

Frohe Weihnachten und ein 
gesundes Neues Jahr 2026 
wünscht Ihnen das Team vom Haus 
Edelberg Elchesheim-Illingen

Weihnachten
Frohe

Haus Edelberg
Senioren-Zentrum
Elchesheim-Illingen

Bike-Zentrum Schwarzach
Bahnhofstr. 2 | 77836 Rheinmünster | T: 07227.50560
bike-zentrum.de | info@bike-zentrum.de

EIN GESUNDES NEUES JAHR!
FROHE WEIHNACHTEN UND

B
B
b

EIN GESUNDES NEUES JA

Öffnungszeiten: Mo - Fr 9 - 13 Uhr und 15 - 18 Uhr | Sa 10 - 14 Uhr

NOCH KEIN GESCHENK?

Wie wär’s mit einem 

Gutschein zu Weihnachten?

wünschen wir all unseren Patienten und bedanken uns 
für das entgegengebrachte Vertrauen.

Praxis für Allgemein- und Sportmedizin
Martin Holzapfel

Rutenstr. 8 · 76437 Rastatt · Telefon 07222/29066
E-Mail: info@arztpraxis-holzapfel.de

Fröhliche

Wir machen vom 24.12.2025 bis einschließlich 
Montag, 05.01.2026 Urlaub.
Die Vertretungen entnehmen Sie bitte von unserem Anrufbeantworter.

und ein gesundes 
neues Jahr 2026

Frohes Fest!
Rastatter Straße 15

77836 Rheinmünster
Telefon 07227/23 49
info@muellerkfz.de
www.muellerkfz.de
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Die VR-Wachstumssparen Sonderofferte gilt nur für einen begrenzten Zeitraum (15.12.2025 – 31.01.2026) 
für neu eingezahlte Gelder und richtet sich ausschließlich an Mitglieder der VR-Bank in Mittelbaden eG. Die 

Terminvereinbarung
online oder

telefonisch unter
07229 6020

Dieses Angebot kann nur 
persönlich bei Ihrem

Kundenberater vor Ort
abgeschlossen werden!


